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Bundesbedienstetenschutz - (orona Virus - Schutzmaßnahmen 

Vor dem Hintergrund der da. Berichterstattung bzw. Medienmeldungen zum Corona Virus 
wird aus arbeitsmedizinischer Sicht zum Schutz der Bediensteten der Vertretungsbehörden 
sowie deren Fami lienangehöriger grundsätzlich wnächst daw geraten, die Empfehlungen 

der Behörden des Empfangsstaates zu verfo lgen und gegebenenfalls auch die Ratsch lage der 
Vertrauensarztinnen der Vertretungsbehörden einzuholen. 

Nach Rücksprilche mit der Arbeitsmedizinerin des BM"A 
konkret w folgender Vorgangsweise geraten; 

• Es wird ein Desinfektionsmittel empfohlen. welches ni~hl nur bakterilid (gegen Bakterien). 
sondern auch viruzid )gegen Viren) wi,kelam ist. 

• Desinfätion von Türkl inken: h gibt entsprechende Desinlektionsmitte l in flüssiger Form fO r 
die Flachende,infektion, wekhe die Reinigungskräfte verwenden ~lIten. 

• Falls Bedarf: Anschaffung \/On FFP ) ·Masken. ~fern lokal erhälllkh. )Vemerungen, welche 
bereits einen Bedarf in der Abteilvng VI.] angemeldet haben, bravchen keine weitere 
Bedarjsmeldvng übermitteln - der Bestellvargang wvrde bereits eingeleitet.1 

Falls die erforderlichen 

Abteilun"":,:V~I.;2o~~:'h';;;;;;~~~::~ ;;;;"F;H 
Anzahl g, und Kindern ersucht. 

sind, wird um Rückmeldung des 

cc an das Postfach der 
Masken wird um die benötigte 
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(BiS zum aill. Vorliegen der Atemschullmasken und Desinfektionsmittel in der o.a. Qualität 
empfiehlt es sich, zunächst die vorhandenen Mas~en und Desinfektionsmitlel zu 
verwenden.) 

Zusatzhinwe;s: 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Grippeimpfung nicht vor einer Infektion mit dem 
CoronaNirus schützt, es gibt derzeit ke inen Impfstoff weltweit, welcher SChutz gegen das 
Virus bietet. Auf den Aspekt hin, dass z.B. in Südostasien nicht nur CoronaNiren, sondern 
auch Influenza-Viren weit verbreitet sind, könnte 11. Arbeitsmedizinerin eine Grippeimpfung 
auf Wunsch lokal durchgeführt werden, um unklare f ieberhafte Erkrankungen, 
möglicherweise verursacht durch Influenzaviren, auszuschließen und um eine rasche richtige 
Diagnosefindung zu ermöglichen, Eine Infekt ion mit dem COronaNirus (2019-nCoV) kann 

"::~,~~':::;' ;',~:"'~; Anträge wären an 
u an das Postfach der Abteilung VL2 abtvi2@bmeia.gv.at 

Allgemeine Informationen zum Coronavirus: 
• Vermeiden Sie den Kontakt zu hanken Menschen, die an akutel1 

Atemweginfekt ionen leiden 
• Vermeiden Sie KOl1takt zu Tieren (lebel1d oder tot) 
• Märkte mit lebenden Tieren oder t ierischen Produkten sollten gemieden werden 
• Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig mit Wasser und Seife, insbesondere nach 

direktem Kontakt mit kranken Menschen oder ihrer Umgebl.mg 
• BedeCken Sie Mund und Nase mit einem Papiertaschentuch oder mit Kleidul1g (nicht 

mit den Händen), wenn Sie husten oder niesen. 

Bei den Symptomen: fieber, Husten oder Atemprobleme wäre folgendes zu beachten: 

• bleiben Sie bitte zunächst zu Hause, informieren Sie Ihre Vorgesetzten und 
kontaktieren Sie e inen Arzt . 

Anbei zur dO.lnformat ion der Link zur Homepage des BMASGK, wo sämtliche relevante 
Informationen zum Neuartigen Coronavirus abrulbar sil1d. 

https://www.sozialministerium.atjThemen/Gesundheit/Uebertragbare
Krankheiten/lnfekt ionskrankheiten-A-Z/Neuartiges-CoronaviruS.html 

Si!itens der WHO wurden folgende unterstützende Dokumente erstellt, die unter 
https:/lwww.who.int/heillth·\opies/wronavirus abrufbar Sind: 

• Surveillance (ase definit ions for human infection with novel coronavirus (nCOV) 
• Infeetion prevention and control during health earl' when novel eoronavirus (nCoV) 

infection is suspected 
• Clinkal management of severe acute respiratory infection when novel coronavirus 

(nCoV) inlection is suspected 

Weitere aktuelle Informationen Sind audl auf der Webseite der ECDC abrufbar: 

https:j/www_ecdc.europa.eu!en/novel-wronavirus--c;hina 

Wien, am 24.01.2020 
Für den Bundesminister: 
Ikic-Böhm 
Ele ktronisch ",Ienlgt 
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Bundesbedienstetenschutz; Coronavirus (COVIO-19); Oie wichtigsten Informationen für 

alle Bediensteten 

In Bezug auf d ie Verbreit ung des Coronavirus darf die Abteilung VI.2 im Rahmen 
des Bedienstetenschutzes basierend auf den Informat ionen der Gesundheitsbehörden 
folgende Empfehlllngen weitergeben: 

Vorbeugung - Wie bei der saisonalen Grippe werden folgende Maßnahmen empfohlen: 

o Waschen Sie Ihre Hände mehrmals taglich mit Wasser und Seile oder verwenden sie ein 
alkoholhaltiges Desinfektionsmittel. 
o Bedecken Sie Mund und Nase mit einem Paplertaschentllch (nicht mit den Händen). wenn 
Sie hllsten oder niesen. 
o Vermeiden Sie wenn möglich direkten Kontakt Zll kranken Menschen. 

Wie äußert sich die Krankheit 
Infekt ionen von Menschen mit gewöhnlichen Coronaviren sind meist mild und 
asymptomat isch. Hällfige Anzeichen einer Infektion mit dem nellartigen Coronavirlls sind ll . 
a. Fieber. Hllsten, Kllrzatmigkeit llnd Atembeschwerden. In schwereren Fällen kann die 
Infektion eine lllngenenllündung, ein schweres akutes Atemw egssyndrom, Nierenversagen 
llnd in Einzelfällen den Tod verllrsachen. Es gibt allch Verlaufsformen mit Symptomen einer 
Erkältung und Infektionen ohne Symptome. 
Derzeit geht man da~on aus, dass der Krankheitsverlauf beim 
neuartigen Coronavirus weniger schwer ist als bei SARS und MERS. 

Vorgangswelse für Bedienstete In Wien - Verdachtsfall- Was muss Ich tun? 
o Bleiben Sie zu Hallse. 
o Rufen Sie bitte beim Gesundheitstelefon 1450 an. 
o Sagen Sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Telefon 
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o sollten Sie in der letzten Zeit in einer betroffenen Region wie bspw. China oder Italien 
gewesen sein und wo Sie wann waren, 
o wann welche Symptome begonnen haben. 

 

beziehungsweise Ihrer Ellenbeuge (nicht mit den Händen). Entsorgen Sie das 
Papiertaschentuch umgehend und waschen Sie danach Ihre Hände. 
  
Vorgangsweise für Bedienstete im Ausland  Verdachtsfall - Was muss ich tun? 
Bei den Symptomen Fieber, Husten oder Atemproblemen bleiben Sie bitte zunächst zu 
Hause, informieren Sie Ihre Vorgesetzten und konsultieren Sie den Vertrauensarzt / einen 
Arzt telefonisch. Beachten Sie die Empfehlungen des Empfangsstaates. (Weitere 
Vorsichtsmaßnahmen wie oben.) 
  
Wie wird die Krankheit behandelt?  
Es gibt keinen Impfstoff. Die Behandlung erfolgt symptomatisch, d. h. durch Linderung der 
Krankheitsbeschwerden wie z. B. durch Gabe fiebersenkender Mittel. 
  
Können Masken (Einmal-Mundschutzmasken) schützen?  
Einmal-Mundschutzmasken sind kein wirksamer Schutz gegen Viren oder Bakterien, die in 
der Luft übertragen werden. Aber sie können dazu beitragen, das Risiko der 
Weiterverbreitung des Virus durch Niesen oder Husten zu verringern.  
  
  
Vom Coronavirus (COVID-19) betroffene Regionen: 
Eine aktualisierte Liste der betroffenen Regionen ist auf der ECDC Webseite verfügbar 
unter:https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-ongoing-community-transmission-
2019-ncov  
Bzw. https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases 
  
  
Quellen bzw. weiterführende Informationen zu den o.a. Angaben zum Coronavirus sind 
bzw. finden Sie  
auf der Homepage des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz: 
https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Uebertragbare-
Krankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/Neuartiges-Coronavirus.html 

  
sowie auf der Homepage der AGES - Österreichische Agentur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit GmbH 
https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/ 

  
auf der Homepage der Gemeinde Wien, 
https://www.wien.gv.at/gesundheit/coronavirus.html 
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auf der Homepage der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
https://www.who.int/health-topics/coronavirus 

  
und auf der Homepage des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle 
von Krankheiten (ECDC) 
 https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china 
  
Empfehlungen für Reisende nach/aus betroffenen Gebieten:  
https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Uebertragbare-
Krankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/Neuartiges-Coronavirus.html 

  
Info-Hotline: 
AGES - Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH 
Infoline Coronavirus: 0800 555 621 (7 Tage in der Woche, 0 bis 24 Uhr) 
  
 
Wien, am 26.2.2020 
 
Für den Bundesminister: 
Mag. Andrea IKIC-BÖHM 

Elektronisch gefertigt 
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COVID-19: Maßnahmen und Bestimmungen - Runderlass 26.02,2020 

Oie Botschaften werden angewiesen folgende Fragen bis spätestens heute Nachmittag (26.02.2020) 

an Abi. IV.l w übermitteln: 

• Welche Maßnahmen werden in Ihren Ländern gesem, um die Verbreitung des Coronavlrus 

Zu unterbinden? 

• Wie wird mit positiv getesteten Personen und dem nahen 'iOwie entfernten Kontaktumfeld 

umgegangen? 

• Was sind die ge~enlichen Bestimmungen/Grundlagen für Maßnahmen wie das Abriegeln von 

Ortschaften, UnterquarantOinestelien von Hotels usw,? 

(Oie Botschaften London, Madrid, Paris und Rom wurden im kurzen Wege befasst.) 

Wien, 3m 26.02.2020 

Förden Bundesminister: 

Mag. Michael Rendi 
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BMEIA  VI.2 (Allgemeine  
Personalangelegenheiten) 
abtvi2@bmeia.gv.at 
 

DZ OMNIA / RE OMNIA Mag. Andrea Ikic-Böhm 
Sachbearbeiterin 
 
andrea.ikic-boehm@bmeia.gv.at 
+43 50 11 50-3565 
Minoritenplatz 8, 1010 Wien 
 
E-Mail-Antworten sind bitte unter 
Anführung der Geschäftszahl an 
abtvi2@bmeia.gv.at zu richten 

Geschäftszahl: 2020-0.147.142   

 
Aufgrund der aktuellen Ausbreitung des Coronavirus ergeht bis auf Weiteres folgende Regelung zu 
Dienstreisen: 

 

 

 

 

 
Wien, am 02. März 2020 

 
Für den Bundesminister: 
Mag. Andrea Ikic-Böhm 
Elektronisch gefertigt 

  

1966/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung - Beilage 7 von 96

www.parlament.gv.at



.: Bundesmini ste ri um 
Europäische und Int erna t ionale 
Angelegenhei ten 

OIENSTlETIEL/RUNOERLASS 

OMNIA 

Geschäftszahl: 2020-0. 149.198, 

In Verfolg: GZ}RE 2020-0.139.806 

bmela·8~·at 

BMEIA · VI.ld 11Ied4_t"'~"s<"'Jtl und 
B;,,,;'fri r<ih<it; Koord inotion d.<r 

a<beIUrt'Ifl!;,", l.dlM Ilet~u""8) 
. btvl2@1>tne;.-«_.at 

E ·Mo;~AntwO<t.", slf>d bitt~ unter 

AnIU'lrufIi <10, (ie,q,~tu,",, 1 ." 
.bM2@~'.IY. a\ tU richle n 

Bundesbedienstetenschutz; Coronavirus; Hygienemaßnahmen OZ/RE an alle Bediensteten 

Im Rahmen des Bedienstetenschutzes übermittelt die Abteilung VI.2 in Verfolg des 0.". 
OZ}RE ~om 26.2.2020 wei te re Informationen insb. zu Hygienemagnahmen: 

Oie ~om Bundesministerium für Inneres und dem Bunde,ministerium für So~ i a l e5, Gesundheit 
Pl lege und Konsumentenschutz erstellte Zusammenlassung ~on Schut.maßnahmen gegen das 
Corona~lrus (COVIO-19( (beil. auch in engl . Sprache(, wobei die Vertretungsbehörden ggls. 
10k~le Info- bzw. Gesundheits-Hollines hinzufügen mögen. 
ein Informationsblatt zur hygienis.:hen Händedesinleklion, 
ein Informationsblatt zur Hände,elnlgung sowie 
ein ErkläNideo Ium . ri<htigen Händewaso;hen" der MedUniWien. 
hUps:ljwww.youtube.com/watch?v: HwMOoQZkkl&fea ture:you\U.be 

Oie Bediensteten des BMEIA (alle Standorte in Wien und alle Vertretungs behörden im 
Auslandl werden e"'u<ht, 

das Inlormationsblan w xhullmaßnahmen in allgemein zugänglichen Räumen, sowie 
- die beiden Informationsblaner .Händewaschen und H;'indedesinfektion" im Inneren der 

Saniläranlagen auhuhängen. 

Oie Bediensteten sind im Aktenwege nachweislich über diesen RE zu informieren, bei 
Bediensteten ahn" Aktenzugang wäre dies durch Unterschrift zu dokumentieren. 

Diese Informat ionen sind ~on den Vertretungsbehörden auch nachgeordneten Dienststellen 
und Honorar(general)konsulaten zur Kenntnis zu bringen. 

Wien, am 2.3.2020 
Für den Bundesminister: 
Andrea Ikic-Böhm 
Elel<tronlsd1 " '.rtlst 

Beilagen: 

1966/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung - Beilage8 von 96

www.parlament.gv.at



-- Bundesministerium 
Europäische und int ernationale 
Angelegenheiten 

bmei a·8~·3t 

BMEIA · 1V .1 (EIii'llOf""'"<;e u<>d _mi"", 
Kri><nm"''&<m<'nt Im A",I. rldl 
.b!iYlfilbmej ....... 

RUNDERLASS 
OMNIA 

Geschäftszahl: 2020-0.148.716 

H~';~""'twon<n ,iod bitt< un'., 
Anfiit""fIß de, G..w.JII"aI11 .n 
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RE Krisenvorsorgepläne der VB, Coronavirus-Epidemie, Aktualisierung, FRIST 10.03.2020 

Den betroffenen Vertretungsbehörden wird fUr die besonderen Bemühungen und 
Berichterstattung i Zshg mit dem Coronavirus gedal1kt. 

Oie Vertrel ungsbehörden werden im Zusammenhang mit dem Ausbruch und der weiteren 
steten Verbreitung des Coronavirus dringend ersucht, die da. Krisenvorsorgepläne (siehe HAO 
§ 409 Krisenvof5orgeplon, aber auch HAO § 407 Krisenvorsorgl', laufende Maßnahmen & § 408 

Erreichborkei! der Ver!rewngsbehörden; /(risenformbla!!) zu überprüfen und aktualisierl bis 

spätestens 10.03.2020 vorzulegen. 

• Die Überprüfung möge be~onder~ Im Uchte der sog. Coronaviruskrise ge~chehen. Die 

Mitarbeiter der Botschaft mögen eingebunden und der aktualisierte Krisenvorsorgeplan zur 

Kenntn is gebracht werden. 

• Die Verlretungsbehörden werden insbesondere ersucht. konkrete Überlegungen dahingehend 

anzustellen. wie ist. wenn österreich ische Tour isten 

AuslandsösterreicherInnen im da. Amtsbereich vom Coronavlrus betroffen sind. 

• WelChe Maßnahmen sind geplant, wenn Mitarbeiter der Vertretungsbehörde und/oder deren 

Familienangehörige betroffen sind? 

• Gibt es bereits Einschränkungen beim Flugverkehr? Unterhält die Vert retung,behörde 

Kontakte zu Flughafen und Fluglinien? 

• Is\ die Vertretung,behörde inkl. ihrer Honorarämter telefonisch während der regulären 

Dienstzeiten permanent gut erreiChbar? Ist die Erreichbarkeit au&erhalb der regulären 

Dienmeiten mittels 8ereitschaftsdienst·Mobilte lefon lückenlos sichergestellt? 

• Gibt es an den Grenzkontrollstellen (z.8. an den Flughäfen) Kontrollen hinsichtlich 

Coronavirusinfektlonen? Gibt es Quarantlinemaßnahmen? In welchen Formen? Derart ige 

Magnahmen im Amtsbereich sind einzuberichlen und ein entsprechender Textvorschlag wr 

Änderung der Reiseinformationen beizuschließen. 
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Wien, am 02. März 2020 
Für den Bundesminister: 
Mag. Michael Rendi 

Elektronisch gefertigt 
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Bedienstetenschutz; Coronavirus; Verhalten im Verdachts!all 

Vor dem Hintergrund der aktuellen SARS-CoV-2 / COVID-19 Coronavlrus Ausbreitung in 

Österre ich und in Ergänzung der bereits ergangenen, präventiven Regelungen werden für die 

Zentrale die untenstehenden Abläufe bei Verdacht einer Ansteckung bzw. für den Fall einer 

bestätigten Ansteckung festgelegt: 

1. Wann liegt ein Verdachtsfall vor1 

Oie genaue aktuelle Oefinition des Verdachtsfalles ist der Homepage des 

8undesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zu entnehmen 

(siehe weiter unten "Falldefinition"): 

https://www .sozialmin isterlum,atflhemen{Gesundheit{Uebertragbare

Krankheiten/lnfekt ionskrankheilen -A-Z/Neuart iges-Coronavinls.html 

2. Verhahen bei Verdacht auf Ansteckung 

1. Sofortige Information des/der Vo'gesemen und Al VL2 

2. Die betreffende Per'iOn verbleibt zunäch,t im Raum, in dem sie ,ich befindet (zB im eigerlen 

Büro). 

3. Anruf beim .Ge,undheitstelefon· 1450 durch den Betfaffenen {die Betroffene. 

4. Den entsprechenden Anweisungen I Maßnahmen der Gesundheitsbehörden ist Folge Zu 
leisten. 

S. Persönlicher Kontakt mit Kolleginnen ist ab diesem Zeitpunkt Zu vermelden, die 
Kommunikation soll möglichst teleion isch bzw. elektronisch erfolgen. 
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Wien, am 05. März 2020 

Für den Bundesminister: 

Mag. Andrea Ikic-Böhm 
Elektronisch gefertigt 

 

Beilage: Infoblatt Rotes Kreuz  
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RE Schreiben der Vertretungsbehörden an AÖ betreffend Coronavlrus 

1. Den Vert retungsbehörden wird im Anhang ein gelungenes SChreiben der Ö8 Abu Ohabi zur 
Kenntnis gebracht, mit dem die AÖ im dort igen Amtsbereich umfassend über das Coronavirus 
HSARS-CoV-2 (CQVID·19)" informiert wurden. Die do. Vertretl.lngsbehÖrden werden hiermit 
eingeladen, eine vergleichbare Aussendung für AÖ im do. Amtsbereich in Aussicht zu 
nehmen, um diese bestmöglich in formiert und betreut zu halten. 

2. Für die umfassenden do. Berichterstattungen der letlten Wochen im Zusammenhang mi t 
der . Coronavirus-Krise" wird sehr gedankt. Die Vertretungs behörden werden ersucht, auch 
weiterhin über die Angelegenheit zu berichten und besonders in jenen Ländern, wo die 
Behörden mit Informationen bislang zurückhaltend sind, proaktiv au f diese zuzugehen. 

Oie Anzahl der Infektionen, deren geographische Verteilung, all fällige betro ffene AÖ und Ö. 

Touristen, drastische Veränderungen der Fa llzahlen und Maßnahmen im Empfangsstaat 
(Einreise kontrollen Flughäfen und Häfen, Beschränkungen im Reiseverkehr, Quarantäne, 
Einschränkungen im öffentlichen Leben, Reisewarnungen, ete.) sollten im Zentrum der da. 
Berichterstattung an den im Anhang befindlichen Verteiler stehen. 

Erforderlichen do. Vorschlägen zur laufenden Aktualisierung der Reiseinformationen wird 
ebenso entgegengesehen. Oie lugriffsuhlen haben sich im Februar veractltfacht, w as deren 
wachsende Bedeutung gerade in Zeiten einer globalen Krise aufzeigt. 

Wien, 3m 09. Marz 2020 
Für den Bundesminister: 

Mag. Michael Rendi 

Beilagen: Schreiben der ÖB Abu Ollabi 
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bmeia.gv.at 

BMEIA  VI (Administrative Sektion) 
 

DIENSTZETTEL 
OMNIA 

 
 
 
+43 50 11 50-0 
Minoritenplatz 8, 1010 Wien 

E-Mail-Antworten sind bitte unter 
Anführung der Geschäftszahl an 
sektionvi@bmeia.gv.at zu richten 

Geschäftszahl: 2020-0.178.923 
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Die Bediensteten sind im Verdachtsfall angehalten, bei Vorliegen von spezifischen grippeähnlichen 
Symptomen (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, etc.) zu Hause abzuklären, ob eine Erkrankung mit COVID-
19 ymptome während der Dienstzeit auftreten, sind 
der/die Vorgesetzte und die Abteilung VI.2 sofort zu verständigen (sh. für Details DZ 2020-0.157.665). 
Grundsätzlich ist den Empfehlungen und Erlässen des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz Folge zu leisten, insbesondere hinsichtlich der telefonischen 
Abklärung mit medizinischem Fachpersonal bzw. unter der Gesundheitsnummer 1450. Weitere 
Informationen siehe unter: https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus.html. 
Wir dürfen daran erinnern, dass ein eigenmächtiges Fernbleiben vom Dienst seitens der oder des 
Bediensteten (§§ 48 Abs. 1 iVm 51 BDG ungerechtfertigte 
Abwesenheit vom Dienst gilt. 
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Dienstreiseaufträge in Gebiete, für welche explizite Reisewarnungen iZm COVID-19 bestehen, 
werden ohne zwingenden dienstlichen Auftrag nicht erteilt. Bei sonstigen Dienstreisen in 
Gebiete, für welche keine Reisewarnung, aber allenfalls ein erhöhtes Sicherheitsrisiko besteht, 
wird abzuwägen sein, ob die Dienstreise unbedingt notwendig ist. Des Weiteren wird auf DZ 
2020-0.147.142 verwiesen. 
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Wien, am 12. März 2020 
Für den Bundesminister: 
Dr. Elisabeth Bertagnoli 

Elektronisch gefertigt 
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bmeia.gv.at 

      
      
 

 
OMNIA 

+43 50 11 50-0 
Minoritenplatz 8, 1010 Wien 

E-Mail-Antworten sind bitte unter 
Anführung der Geschäftszahl an       zu 
richten 

Geschäftszahl: 2020-0.181.136 Ihr Zeichen:       

 

 

 

 

 

 

 

Wien, am 13. März 2020 
Für den Bundesminister: 
Dr. Elisabeth Bertagnoli 

Elektronisch gefertigt 
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bmeia.gv.at 

      
      
 

 
OMNIA 

+43 50 11 50-0 
Minoritenplatz 8, 1010 Wien 

E-Mail-Antworten sind bitte unter 
Anführung der Geschäftszahl an       zu 
richten 

Geschäftszahl: 2020-0.182.228 Ihr Zeichen:       
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Wien, am 13. März 2020 
Für den Bundesminister: 
Dr. Elisabeth Bertagnoli 

Elektronisch gefertigt 
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bmeia.gv.at 

BMEIA  VI.2 (Allgemeine  
Personalangelegenheiten) 
abtvi2@bmeia.gv.at 
 

DZ OMNIA 
RE OMNIA 

Mag. Andrea Ikic-Böhm 
Sachbearbeiterin 
 
andrea.ikic-boehm@bmeia.gv.at 
+43 50 11 50-3565 
Minoritenplatz 8, 1010 Wien 
 
E-Mail-Antworten sind bitte unter 
Anführung der Geschäftszahl an 
abtvi2@bmeia.gv.at zu richten 

Geschäftszahl: 2020-0.172.768 
Verfolg: GZ 2020-0.157.665 

Ihr Zeichen: o.Zl.  

 

 

 

 

 

 

 
 
Wien, am 13. März 2020 
Für den Bundesminister: 
Mag. Andrea Ikic-Böhm 

Elektronisch gefertigt 

Beilagen 
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": Bundesministerium 
Europäische und In ternat ionale 
Angelegenhei ten 

RUNDERLASS 

Geschäftszahl: 2020·0.177.128 

bmeia.gv.at 

BM[lA · IV ISektlonl 
.. ~tioniv,.bmfiHY,.t 

E·M.jj·An'wune n ,;nd bitte um., 
Anfilll/u"8 de' Ge>d>all"",1 on 
.. l;tjorJ",@brntit·",·t1u'ic hten 

RE CQrona Maßnahmen, Einstellung des Visabetriebs weltweit 

Aufgrund der Situation, die durch die Verbreitung von COVID-19 en tstanden ist, sind fUr den 

Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch im Visabereich Maßnahmen 
vorzunehmen. Die aktuelle Situation würde bei weiterer Visumerteilung ebenfalls dazu 
führen, dass An t ragstellern Dokumente erteilt werden, die de-facto ohne praktisChen 

Nutzen sind und ihnen nur Kosten verursachen. Zusätzlich läuft der Parteienkontakt dem 
erforderlichen Bestreben nach reduzierten SOlialkontakten zuwider. 

ES ergeht daher die Weisung, den Parteienverkehr in allen fremdenrechtl ichen 
Angelegenheiten (Visa, Aufentha lt etc.l mit sofortiger Wirkung einzuste llen. Ebenso Ist unser 

e~terner Dienstleister VFS anwweisen, keine Anträge mehr entgegen zu nehmen. Eine 
Vorverständigung von VFS erfolgt durch die Zentrale, die Details wären vor Ort abzuklären. 

Ausgenommen davon sind nur nahe Angehörige von Österreichern oder EU Bürgern, die mit 
diesen im gemeinsamen Haushalt in Österreich leben sowie Diplomaten, die in offiz iel ler 
Mission nach Österreich reisen. Vor Bearbeitung eines derartigen Antrags ist mit 

ausfUhrlicher Begründung jedenfalls eine Genehmigung zur Annahme derartiger Anträge 
durch die Abtei lung IV.S vorab einzuholen. 

Die 5chengenvertretungen (sowohl Österreich vertritt als auch Österreich wird vertreten) 

werden bis au f weiteres ausgesetzt. Die vertretenden bzw. vertretenen Konsulate von 
5chengenpartnern im Amtsbereich wären davon umgehend zu verständigen. 

Betreffend Visumanträgen, die derzeit an den Vert retungsbehörden in Bearbeit ung sind, 
ergeht in Abstimmung mit dem BMI folgende Weisung: 

• Bel Visumanträgen, die ohnehin abzulehnen wären, ist das Verfahren ablehnend zu Ende zu 

führen . 

• Bei Anträgen für langfristige Schengenvisa (Cl-e51 oder D·Visa sind die Verfahren gern. § 3BAVG 

zur Klärung der Vorfrage hinsichtlich Ein- oder Au~reisebeschrän k ung bi~ ~uf weiteres 
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Wien, am 13. März 2020 
Für den Bundesminister: 
MMag.DDr. Petra Schneebauer 

Elektronisch gefertigt 
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": Bundesministerium 
Europäische und In ternat ionale 
Angelegenhei ten 

RUNDERLASS 
AN AUE VERTRETUNGSBEHÖRDEN 

Geschäftszahl: 2020-0.180.278 

RE; Änderung der Slcherheitseinstufung 

IZm der lunehmenden Ausbreitung des 

'Corona-Virus; Reiseinformationen 

bmeia.gv.3t 

BMEI ... • 1V_I I 8ijf.~,""";<e Llfl<I _ .ti"". 
KrI,.,n rmn"lloment im ... uslondl 
. bti.l f\>l>rI>N.p i\ 

E-MoH-"'ntwortrn , ind b~t. unt", .<.rd ühruno:; 

de, Ge.ct.iilUlOlll an j!I>! .... I@~U. ll ' " 
rkht.n 

In Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavlru$ und den damit einhergehenden 
zunehmenden massiven Einschränkungen Im Reiseverkehr wird seitens des SMEIA bis auf 
weiteres dringend dazu geraten, nicht notwendige Reisen zu verschieben bzw. eine 
~orzeitige Rückreise in Erwägung w ~ iehen. Es silt somit fijr alle Länder ausnahmslos 
~Hohes Sitherheitsrisiko~ (Sicherheitsstufe 4), sofern nicht ohnedies eine Reisewarnung/ 
Partielle Reisewarnung (SIcherheitsstufe 5 bzw. 6) besteht. 

Dieser Hinweis wurde auf bereits auf der Startseite des BMEIA prominent platziert, auch 
wird in sämtl ichen länderspelifischen Reiseinformationen auf die Sicherheitsstufe 4 in 
Zusammenhang mit der Ausbreitung des Corona~i rus explizit hingewiesen. 

Alle übrigen Informationen in den Aktuellen Hinweisen bleiben unberührt. 

Von besonderem Interesse sind angeskhts dieser Entwkklungen alle ~on den 
Empfangsstaaten ~erfügten 

Einreisebeschränkungen, 

F h.lg~erbote, 

Einschränkungen im Flug-, Sahn- und öffentlichen Verkehr, 

Quarantänema~nahmen und 

sonstige behördlich verfügte Maßnahmen, 

die für österreichische Reise ~on Rele~anz sind. Oie Vertretungsbehörden werden daher 
ersucht, diese für österreichische Reisende relevanten Entwicklungen laufend 
einwberichten und in den Textvorschlägen für Re iseinformationen w berücksichtigen. 
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Den Botschaften wird für die laufende Berichterstattung und alle Bemühungen in dieser 
Angelegenheit gedankt. 

 

Wien, am 13. März 2020 
Für den Bundesminister: 
i.V. Dr. Wolfgang RENEZEDER 

Elektronisch gefertigt 
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': Bundesministerium 
Europäische und internat ionale 
Angelegenheiten 

RUNOERLASS 

An, Alle Botschaften des EWR, ÖB Bem, 

london, Washington. Ottawa, Canberra, 
Peking, Seout Sins"pur, Tokio 
Ce: KabH8M, BGS, Sl il l 

Geschäftszahl: 2020-0.180.930 

bmeia.gv.at 

SMEIA · 1I 1.4b ( MuHtl.1t~,.1o 

AU&!1Wi rt><hoft'~~"""I!.n; [WH; [ nA; 
AuS.<II,.no.l ....... , I. ; G20; WTO, UNClA.O, ,., 
.Ot·""bmei"'''>1 

E·M>iI·Ant"""l<1en lind bitte unter Anführung 

d., ~.cMf",.hI MI obtii4@bmNKlI,IIZU 
fi<~~n 

COVID-19, Wirtschaftliche Auswirkungen und Steuerungsmaßnahmen der 

Empfangsstaaten, Ersuchen um Berichterstattung 

Im Rahmen der aktuellen Maßnahmen der Bundesregierung werden die Vertretungsbehörden 
ersucht, über bereits gesellte bzw. geplante und künft ige M3ßnahmen zur Stuuung der 
Volkswi rtschaft im Empfangssta~t In Zus~mmenhans mit COVIO-19 einzuberkhten. 

Oie In form ationen können u.a. folgende Elemente umfas,en: 

• GeldpolWk: Maßnahmen der Zentralbanken linsb.leiuinspolitik. Kredit politik) 
• Fi~~a lpolitik: Steuer~enkunsen/Steuer~tundun Ben. Au~bau öffentlicher 

Aufträge/Investitionen 
• Arbeitsmaf"ktpolitik: Insb. Kurzarbeitergeid, aber ~uch andere lohnersauleistunsen 
• Handelspolitik: Maßnahmen zur FörderunglBeschränkuns des internationalen Handels und 

Kreditverkehrs 

Diese Berkhterstattung wäre entsprechend den aktuellen Entwicklungen im Empfangsstaa t 
fortzusetzen. Die zur Verliigung gestellten Informationen sollen in ho. lösungsansätze bzw. 
Entscheid.., ngsprozesse einfließen. 

Es darl den Vertretungsbehörden ausdrüc~lich auch für die bereit5 erlolgte 
Berichterstattung in diesem Zusammenhang gedan~t werden. 

Die ho. Abt. 111.4 vertritt das BMEIA u.a. in folgenden COVIO-relevanten Gremien: 

Planunssstab SKKM (Staatliches Krisen· und Katastrophenschutzmanagementl, Abstimmung 
54 Bestands- und Bedarlsplanung Wirtschaft 
lask Force .COVID·19 und Wirtschaft" 
Bundesversorgunssslcherunssausschuss im Rahmen des VersorsunsssicherunSsG. 
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Wien, am 13.03.2020 
Für den Bundesminister: 
Ges. STRANZL 
Elektronisch gefertigt 
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bmeia.gv.at 

BMEIA  VI.2 (Allgemeine  
Personalangelegenheiten) 
abtvi2@bmeia.gv.at 
 

Dienstzettel an alle Mediabenutzer im Hause 

Runderlass an alle Mediabenutzer an österreichischen  

Vertretungsbehörden  

 

 

Mag. Andrea Ikic-Böhm 
Sachbearbeiterin  
 
andrea.ikic-boehm@bmeia.gv.at 
+43 50 11 50-3565 
Minoritenplatz 8, 1010 Wien 
 
E-Mail-Antworten sind bitte unter 
Anführung der Geschäftszahl an 
abtvi2@bmeia.gv.at zu richten 

Geschäftszahl: 2020-0.182.660   
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Wien, am 15.3.2020 
Für den Bundesminister: 
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-- Bund esmin is te rium 
Europäische und In ternat ionale 
Angelegenhei ten 

RUNDERlASS 
An die Österreichi$Chen 

Vertretungsbehörden (ohne Kullurforen) 
im Ausland 

Geschäftszahl: 2020-0.187.219 

Verpf lit htungserklärungen für Repatriierungen 

bmeia.gv.at 

BMUA • lI/.lISü'feneM<1I LlIld Op4,""'''''' 
K,i",nmo_.ment im A",I.odl 
.b)jyl@brr>N,iV.1I 

[· Moi~An'worten ,in<! bitt. uflte< 

""rilll/uns (\er GHdllltm,/l1 "" 
>btjvl jlllbmfiuvJ!lU rkht.n 

Die Veruetungsbehörden werden eingeladen für allf. Repatriierungen d ie beiliegende 

Verpmchtungserldärung In ausreichender Zahl auszudrucken und zwe ifach von jedem Passagier vor 

dem Soording unterfertigen zu lassen. Eine Verpflichtungserkl ärung verbleibt beim Passagier, eine ist 

de' VB - nach Kontrolle von Namen und RP-Nummer - zu übergeben. 

Oie unterfertigten Verpflichtungserklarungen Sind Im Rahmen eines Abschlussberichts anher 

vo",ulegen, 

Allf. Auslagen ilm der Repatriierung, die vor Ort beg lichen werden, sind ebenfa lls unter Konto 

.I)(opat (Ein- Auszahlung) 2790,001" FISTl 28251, Koslenslelle 225100 Zu verrechnen, Die 

diesbezüglichen Verrechnungsunterlagen sind ebenfalls unler Bezugnahme aul ggstl. Er lasszahl dem 

Abschlussbericht beizuschließen. 

Oie Geschiifl.szahlund Belrage l(ir die Flüge werden einzeln kommuniziert , 

Wien, 3m 17. Mii", 2020 

Für den Bundesminister : 

M ag. MiChael Rendi 

Beilagen: VERPFlICKlUNGSERKLÄRUNG REPATRIIERUNG EVAKUIERUNG ALLGEMEIN 
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": Bundesministerium 
Europäische und In ternat ionale 
Angelegenhei ten 

RUNDERLASS an alle 
Berufsvert retungsbehörden mit SV
Befugnis 
inkl. ÖTB TAIPEH 

bmeia,gv,at 

BMElA · IV .S» (Vlu-, Aulenth.a,,· und 

N~"."ungson!.) 

. l>tlYS@lbrnriuY11 

E ·Mai~~ntwort~n sind bitte unte, ~nfijh "'ns 

"." w omllt".hI an >I>1 lYWbmeiio gy..jl 'u 
'I<ht~n 

Geschäftszahl: 2020-0.180.469 Verfolg Erl.ZI. 2020-

0.177.128 vom 13.03.2020 

RE Informationen zur weiteren Vorgangsweise nach Einstellung des 

Parteienverkehrs im Bereich Visa 

Im Verfolg zu Erl .ZI. 2020-0. 177.128 vom 13.03.2020 wären im Detail folgende weitere 

Vorgangsweisen zu beachten: 

Terminkalender: 

Soweit noch nicht erfolgt, wären von den Vertretungsbehörden die Terminkalender für die 

Beantragung von Visa und Au fenthalts!itel, die online zur Verfügung stehen, von der 

Homepage w nehmen, Jene Antragsteller, die bereits einen Termin gebucht haben, wären 

umgehend w verständigen, dass die Termine storniert wurden. Außerdem ware darauf 

hinzuweisen, dass zu gegebenen Zeitpunkt eine Information auf der Homepage erfolgen 

wird, ab wann d ie (online) Beantragung von Visa - und Aufenthalt sterminen wieder möglich 

ist. 

Einreisegenehmigungen Jedweder Art, die nach dem 13.03.2020 noch in Bearbeitung 

waren: 

Zur Präzis ierung des o.z. RE wird festgehalten, dass zur Annahme oder Entscheidung eines 

Antrags die Zust immung der Zentrale einzuholen ist. Rückfragen wären schriftlich an FRL 
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" ';<h"", " .. I"",, gilt für andere Einreisedokumentationen (z,B. 

Grundsätzlich wären potentielle AntragssteIler auf die stark eingeschränkten 

Einreisemöglkhkeiten in die EU und nach Österreich zu verweisen. Es wäre ihnen zu 

empfehlen, die Antragsstellung aus diesem Grund auf einen späteren Zeitpunkt zu 

verschieben. 

Auch für bere it s genehmigte und gedruckte, aber noch nicht ausgefolgte Visa gilt , dass den 

Antragstellern zu raten wäre, die Anträge zurückzuziehen. Die Gebühr ist zurDchuerstatten 

und ggf. d ie rech t zeitige Wiederausreisem5glichkeit erneut zu prüfen. Die Regelungen im 

o.z. RE gelten analog. 

Visum 0 tur Abholung von Aufenthaltstitel"; 
Gemäß beil iegendem Schreiben des BMI wurden die Inlandsbehörden angewiesen, derzeit 

keine Mitteilungen gem. § 23 NAG iliB mit § 25 FPG w übermitteln. Sollten dennoch 

Verständigungen über die posit;lIe Entscheidung eines AT-Verfahrens im Inland an die 

Vertretungs behörde übermittelt werden, so wäre der Antragsteller erst w lIerständigen, 

wenn der Visabet rieb wieder au fgenommen wird. Durch diese Maßnahme wird die Frist zu 

Beantragung eines Visums bzw. zu Abholung des AT nicht ausgelöst. 

Vorstellung nach Mandatsbescheid: 

Für jene seltenen Fälle, in denen im Vorstellungsverfahren eine positille Entscheidung des 

Visumllerfahrens möglich wäre, wäre in jedem Fall die Zentrale bezüglich der weiteren 

Vorgangsweise zu befassen. 

Verfahren gem. § 35 AsylG: 

Sollten gegenwärtig Positillprognosen eintreffen, so wären die geseUlichen 

Bearbeitungsfristen auszuschöpfen. 

Oie Vertretungsbehörden werden gebeten, allfällige fristauslösende Schriftstücke 

(Aufforderungen zur Stellungnahme bzw. Ablehnungsbescheide) für die Zeit der Krise nicht 

an die Antragsteller bzw. deren Bellollmächtigten zu übermitteln. 

Beschwerdellerfahren: 

Oie Vertretungsbehörden mögen Beschwerden weiterhin postalisch und elektronisch 

annehmen und auch bearbeiten sowie an die wständigen Stellen (BMEIA/BMI) weiterleiten. 

So es bei der Entgegennahme lIon Gebühren pra~tische Schwierigkeit en gibt, möge 

gröRtmögl iche Flexibil ität angewandt werden (z.B. wäre auf Option der Überweisung auf das 

Konto der Repub lik Österreich - bereits der Standardlall wenn anwaltlieh lIertreten - oder 

wenn technisch möglich lo~al auf Konto der VB hinzuweisen). Die Nicht-Bezahlung einer 

Gebühr ist kein Zurückweisungsgrund für eine Beschwerde. 
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Diese Regelungen gelten für die Dauer der Gültigkeit des Erl.ZI. 2020-0.177.128. 

Wien, am 18. März 2020 

Für den Bundesminister: 

Dr. Hannes Schreiber 

Elektronisch gefertigt 

Beilage erwähnt. 
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': Bundesministerium 
Europäische und internat ionale 
Angelegenhei ten 

RUNDERLASS 
an alle Beru fsvertretungsbehörden 

Geschäftszahl: 2020-0.190.222 

bmeia.gv.at 

BMEIA _ lV .l (Elilro für 

Au,land""'~IT~~"""n u. dilli,.I. Aow. i . 

d. 1<0<1 •• B(l'ierln"""b'-".I 
. btlvlPbmejuy 11 

Sachburn.;t.,i" 

E·M';I·AI1twonen >in<! bitt< unt.r Anführung 
dOf GeKhäfu,.hI ~ obtiy31!)b!!!ei . ...... ! zu 

rieMen 

Runderlass, CQVID-19; Medikamentenversand aus humanitären Gründen an 
österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger im Ausland (an Dritte) mit 
diplomatischer Dienstpost 
Gemäß § 164 i~t in ~ehr speziellen Ausnahmefällen der Versand ~on Medikamenten mit 

diplomat ischer Dienstpost für österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in Not 

gestatte t . 

Aufgrund der durch COVID-19 ~erursa~hterl Reisebeschränkungen ist momerltan ein 

vermehrter Bedarf an Versorgung von österreich ischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern 

im Ausland mit Medikamerlten lU verzeichrlen. 

Sofern an den Vertreturlgsbehörden i.G. eingehende Anfragen von da. unterstützt werden, 

und das erforderliche oder vergleichbare Medikamente lokal nicht verfügbar sind, sind 

en tsprechende Anträge per Mail arl die Abt. IV.3 zu rich ten. Wenn alle erforderlicherl 

Vorgaben erfüllt sind, wird der anschließende Versand im Wege des Ref. VI.4.c. in die Wege 

geleitet werden. 

In Ergänzung zu den in § 164 HAO angeführten Bestimmungen sind unbedingt die im 

bei liegenden Merkblatt NMedikomentenversondN angeführten Punkte zu beachten. Achtung: 

die auf der Sendung anzuführende Geschäftszahl lautet: GZ: 2020-0.188.689_ 

Honorarkonsulate sind VOrl dieser Problemat ik vermutlich vermehrt betroffen und wären von 

den ggstl. Bestimmungen In Kenntn is zu setzen. 

Wien. am 19. Män 2020 

für den Bundesminister: 

i.A. Sabine Müstecapho~lu 

Beilagen 
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': Bund esminis te ri u m 
Europäi sche und int erna t iona le 
Angelegenhei ten 

RUNDERLASS 

An alle 
Vertretungsbehörden 

und ÖTS Talpeh 

Geschaftszah l: 2020·0. 189.758 

bmeia.gv.at 

BMEIA · IV .\;> (VI .. •• Auf",,'h.n,· und 
N _ rl." uni'-'''II.) 
abIlV»"bm$.iV ;ot 

E ·MaI~Ant_n sind bitte " nl~' AnfUh r""! 
der Ge><h"fI ... hI on IbJ IY5@bmeiuy 11 ,u 
ril:ht.n 

BM.li COVID-19i Rechtliche Angelegenheiten im Bezug zu Niederlassung und 

Aufenthalt von Fremden die sich bereits in Österreich aufhalten 

Beil iegendes Schreiben des SMI w ird zur Kenntnisnahme übermittelt. 

Oie Möglichkeiten zur Verlängerung des rechtmäßigen Aufenthaltes von Fremden, die sich 

visuml rei oder m it einem Visum in Österreich befinden, sind aulgrufld der Vermeidung einer 

Gefährdung von M itarbeitern der Landespolizeidi rekt ionen nicht oder nicht mehr in 

ausrekhendem Maße gegeben. 

Da es derzeit jedoch aus faktischen Gründen nicht möglich ist, der Ausreiseverpflichtung 

nachzukommen. und eine Regelung des Status au fgrund der Sperre des Parteienverkehrs bei 

den Inlandsbehörden ebenfalls nicht möglich ist, wird von Strafverfahren Abstand 

genommen. 

In diesem Falle hat die verspätete Ausreise auch keine negativen Implikationen auf eine 

allfäll ige Ausstellung eines neuen Visums, Sobald es die Situation wieder erlaubt , ist das 

Bundesgebiet sobald als möglich zu verlassen. 
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·Personen, deren Aufenthaltstitel abläuft und denen eine Neuantragsstellung nicht möglich 

ist, finden in Kürze Informationen auf der Migrationswebseite www.migration.gv.at 

.Personen, die eine Staatsangehörigkeit der Europäischen Union, des Europäischen 

Wirtschaftsraums (NO, IS, FL), der Schweiz oder des Vereinigten Königreiches besitzen, 

können gemäß EU Verordnung 2004/EG/38 im Bundesgebiet bleiben. 

Wien, am 19. März 2020 

Für den Bundesminister: 

Dr. Hannes Schreiber 

Elektronisch gefertigt 

Beilagen: 
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": Bundesministerium 
Europäische und In ternat ionale 
Angelegenhei ten 

RUNOERLASS 
Alle VB 

Geschäftszahl: 2020-0.190.914 

RE zu Einreiseverbot am Luftweg, Stand 19.3.2020 

bmeia.gv.at 

BMEIA _ IV 1 ~t!iQn) 

a kt ioni.,jIIlbrnoi01U! 

E·M>iI·ArltW<lo"!en <lOO bin . unt. r 

AnIOhru,,!! d<r GeKh.lI!",",, 1 ;m 

~kl ionlvf!lb""'; • . ! " .• \ Zu ricOlM 

Ihr Zeichen: o. Zahl 

In der Anlage darf die Verordnung des Bundesministers fü r Soziales, Gesundheit, pflege und 

Konsumentenschutz über die Einreise auf dem luftweg nach Österreich, die mit Datum 20. 

März 2020 in Kraft und mit Ablauf des 10. April 2020 außer Kraft tritt, übermittelt werden 

(8G81. 11 105/2020). Die Verordnung basiert auf Grundlage des § 25 Epidemiegesetz 1950, 

8GBI. Nr. 186/1950, zuleut geändert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 37/2018, und die 

Bundesministeriengesetz-Novelle 2020, BGBI. I Nr. 8/2020. 

1) Österreichische Staatsbürger sind nach Einreise auf dem Luftweg (von außerhalb des 

SChengenraumes oder von innerhalb des Schen!!enraumes) nach Österreich verpflichtet, 

unverzüglich eine 14-tägige selbstiiberwachte Heimquarantäne anzutreten und dies mit 

einer eigenhändigen Unterschrift zu bestätigen. 

DaS gleiche gilt liir Fremde sofern sie 

o über ein von Österreich ausgestelltes Visum 0 verfügen oder 

o auf Grund einer Aufenthattsberechligung oder 

o einer Dokumentation des Aufenthaltsrechts nach dem Fremdenpolizelgeseu , dem 

Niederlassungs- und Aufenlhaltsgesetz oder dem Asvlgesetz 2005 

zum Aufenthalt in Österre ich berechtigt sind. 

Bürger anderer EU und EWR-Staalen sowie der Schweiz sind gemäß FPG zum Aufenthalt in 

Österreich für 90 Tage berechtigt. Aus h. o. Sicht gelten - im Sinne einer 

europarechtskonformen Interpretation der VD - die Bestimmungen daher für eWR- und EU

Bürger analog. 

Ist die unverzügliche Ausreise siChergestellt, kommt die Verpflich tung zur Heimquarantäne 

nicht zur Anwendung. 
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': Bundesministerium 
Europäische und In ternat ionale 
Angelegenhei ten 

OMNIA 

Geschäftszahl: 2020-0.193.208 

bmei a ·B~·3t 

~ Gei. Moe:. Andru Ikk·lWlhm 

Abt. VI.I AlI, ...... i"" 
Po"o",Ia...,..lqon,,""o" 

' 43 so 11 SO-356S 
Minom .. 01'" S. 1010 Wi.., 

~·Mai~ Antw<>ftffi ,irJd b itt. uni .. 

Anfiih' "'18 de< GescMII ... aI1 l an ' " 
rkhf~n 

Ihr Zeichen: 

8undesbediensteten$~huu; Zutritt 8MEIA - Temperaturkontro llen; DZ 

Im ZUr.<lrnmenhang mit den Bemühungen des Dienstgebers um den bestmöglichen SChutz 

der Gesundheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird mit 20.3.2020 vor Betreten des 

BMEIA an drei Eingängen eine Temperaturmessung durchgeführt. Folgende Vorgangsweise 

wurde mit der AmtsärUin, 

• M esstemperatur ab 37,5 Grad und Vorliegen von Symptomen wie Kopfschmerzen, 

Halsschmerzen, Gelenk.sschmerzen oder Husten: der Zutritt zum BMEIA kann nicht 

Bewährt werden. 

• Messtemperatur ab 38 Grad: Der Zutri!! kann auch ohne Symptome nicht gewährt 

werden. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbei tern, denen der Zugang ins BMEIA nicht gewährt werden 

kann, werden gebeten, die Hotline 1450 zu konsultieren und FAl VI.2 zu kontaktieren. Alle 

weiteren Schritte Sind mit dem/der Vorgesetzten und den Abteilungen VI.1 und VI.2 zu 

klären. 

Oie Temperaturmes5ungen finden am Standort Mlnorltenplau 8 durchgängig statt, an den 

Standorten Herrengasse 11 und Herrengasse 13/Z.0G zwischen 08.00-18.00 wochentags. 

Der Eingang landhausgasse wird gänzlich gesperrt und die Eingänge Herrengasse 11 und 

Herrengasse 13/2.0G sind zwischen 18:00 und 8:00 Uhr sowie an Wochenenden 

geschlossen. Die ~änge stehen an all diesen lokationen weiterhin zur Verfügung. 
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Die Temperaturkontrollen werden mit berührungslosen Temperaturmessgeräten durchgeführt. 
Sämtliche Personen, die das Amtsgebäude betreten möchten, werden ersucht, beim Eingang die 
Hände zu desinfizieren.  

 

Wien, am 20. März 2020 
Für den Bundesminister: 
Mag. Andrea Ikic-Böhm 

Elektronisch gefertigt 
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": Bund esmin is te rium 
Europäische und In ternat ionale 
Angelegenhei ten 

RUNOERLA55 

AllE ÖBs und GKs 

Geschäftszahl: 2020-0.199.595 

bmeia.gv.at 

5e't iofl iV 

E·M .. ~AtltWO<t ......... bitte unt., 
Anf"",u~ "-,, G.><!1)It".ttI ~n 

. t>t ' i7@bmrio ·IOI" l zu ridrt. n 

RE Fact·Sheeti Berichterstattung der VBen zu SARS·COV·2 (COVIO-19) 

Anverwahrt wird den Vertretungsbehörden ein Fact -5heet zur künftigen Berichtersta ttung zu 

5AR5-COV-2 (COVI0-19) ubermittelt. Ziel ist es, ein einhei t liches Format zur unkomplizierten 

Weiterverarbeitung der einberichteten Informationen in den wständigen Fachressorts und 

Fachabteilungen sowie eine Rationalisierung der Berichterstattung zu gewährleisten. 

Die VBen sind e ingeladen, den aktuellen Stand in den Staaten des jeweiligen Amtsbereiches, 

soweit mögl ich, mittels beiliegendem Fact·Sheet bis 26.3.2020, 12:00Uhr, an beiliegenden 

Verte iler einwberichten. Bei mi takkreditierten ländern soll die Botschaft selbständig und 

nach eventueller Rücksprache mit der 2entrale beurtei len, ob eine solche Information fü r die 

operativen Stellen in Wien von Relevanz se in würde. 

Danach sollen Aktual isierungen ausschließl ich im Falle von substantiellen und für Wien 

relevanten Veränderungen der Sachlage übermittelt werden. Neue Informationen sind 

dabei gelb zu markieren. 

Das Formular ist in zwei Bereiche (BMEIA und BMGSPKj l.md weiters in Themengebiete 

unterteilt . In den Untergliederungen sollen die wichtigsten Punkte in Bullet -Point-Form 

zusammengefass t werden. 

Den VBen wird im Voraus für die außerordentliche Mühewaltuflg gedankt I 

Wien, am 24. März 2020 

Für den Bundesminister: 

MMag.DOr. Petra Schneebauer 

Beilagen: A+B 
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INFORMATIONEN FÜR BMEIA  

 Inkraftsetzung: 

EINSCHRÄNKUNGEN EINREISE- und GRENZVERKEHR (inkl. PFLEGE: SK, CZ, HU, SI, 
BG, RO) 

 
 
Bahn: 

 
 
PKW: 

 
 
Pflege: 

 
 
Sonstige: 

 

 

EINSCHRÄNKUNGEN DES LUFTVERKEHRS  
(Flugverbote, Transitverbote, Schließung von Flughäfen) 

 

 

SONST.  VERKEHRSEINSCHRÄNKUNGEN  
(öffentlicher Verkehr, Warentransporte, innerstaatliche Reiserestriktionen) 
 
Öffentlicher Verkehr: 

 
 
Waren: 

 
 
Sonstige: 

 

 

BESCHAFFUNG HILFSGÜTER/AUSSENWIRTSCHAFT 
(Export-/Importverbote, Beschaffung Medizinprodukte: Schutzmasken, -Anzüge, etc.) 
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Geplante weitere Maßnahmen in den o.g. Bereichen:  
(z.B. weitere Aktualisierung ) 

 

  
  
  

 

 

POLITISCHE LAGE  
(inkl. Tätigkeit der Regierung; Funktionieren des Staates; etc) 

   
 

SICHERHEIT UND STABILITÄT  
(inkl. Rolle der Sicherheitsbehörden, Armee; Aufständische; etc): 

  
 

RECHTSSTAATLICHKEIT  
(Gültigkeit/Implementierung der Verfassung; Demokratie; Gerichtsbarkeit; Strafvollzug) 

  
 

WIRTSCHAFTLICHE/FINANZIELLE MAßNAHMEN 
  

 
ALLF. REGIONALE ENTWICKLUNGEN MIT BEDEUTUNG FÜR DEN STAAT 
(inkl. große Flüchtlingsbewegungen; Migrationsströme; etc.) 

  
 
HERAUSRAGENDE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT DES EMPFANGSSTAATS ZUR 
KRISENBEWÄLTIGUNG 
(bilateral und/oder multilateral) 

  
 
SONSTIGES: 

  
 
 
Geplante weitere Maßnahmen in den o.g. Bereichen:  
(z.B. weitere Aktualisierung ) 

  
  
  

 

 
 

INFORMATIONEN FÜR BMSGPK 
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Link zu offiziellen Zahlen der Regierung:      
 

Gesetzte Maßnahmen - Kurzbeschreibung mit Zeit und Datum vermerken! 
(z.B. Maßnahmen im Reiseverkehr/ Gesundheitssystem/ Risikokommunikation etc. )  
 Datum der 

Inkraftsetzung 
Beschreibung

Verkehrseinschränkungen 

Transport für Waren:                                        Ja/ Nein 

Flug:                                                                      Ja/ Nein 

Bahn:                                                                    Ja/Nein 

Öffentlicher Verkehr:                                        Ja/Nein 

Privat-PKW:                                                         Ja/Nein 

  

- Maßnahmen betr. Risikokommunikation/ Risk communication: 

    Informationskampagnen 

  

- Business continuity  

  (Personalpläne, Aufrechterhaltung von Kernbereichen) 

  

- Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems: 

      Intensive Care, Hospitalisierung, Krankenversorgung 

  

- Maßnahmen, die die Gesellschaft betreffen: 

    (Bildungsbereich / öffentliche Flächen ) 

  

- Massenveranstaltungen verboten: 

   >1000 /  >100 (indoor) /  > 500 (outdoor)/  generell 

  

- Freizeit  
      Sperre von Parks/ Sportstätten/ Restaurants/ öffentliche Bereich 

  

- Maßnahmen zum Contact tracing (Kontaktverfolgung)  
      Ja/Nein; wann eingeführt/ wann ausgesetzt? 

  

- Quarantäne  

    Abriegelungsmaßnahmen  

    Heimquarantäne  

    Ausgangssperre  

    Isolation  

    Verkehrsbeschränkungen 

 

 

 

 

 

 

  

- Teststrategie: Wer /wie wird getestet? 
       Verdachtsfall 
       Risikogruppe 
       Kontaktperson 
       Gesundheitspersonal 

  

1966/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung - Beilage 45 von 96

www.parlament.gv.at



- Psychosoziales Versorgungskonzept : ja/ nein   

- Ressourcenknappheit? 
        (Tests, Schutzausrüstung, Medikamente) 

  

- Forschung und Entwicklung:  
        (Therapieansätze, Forschung, Impfherstellung, Medikamente) 

  

- Umgang mit Verstorbenen vor Ort (Obduktion/Beerdigungsvorschriften) 
        Rückholmaßnahmen nach Österreich 

  

#   
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": Bund esmin is te rium 
Europäische und In ternat ionale 
Angelegenhei ten 

RUNDERLASS 

An alle VB außerhalb der EU 
z.K. ce) alle VB in der EU 

Geschäftszahl: 2020-0.180.535 

bmeia.gv.at 

BMn ... • rJ I~I<I I "'" 
HlMion1y@brotlisvat 

M i Mrit~opIm8. 101OWj.., 

E- MaH-"'n~" >ind b<tte " fller 

..... 'üh"'fII! der GoschJft" ... , I n 

wMionjy@binc! H y . 1 '" ""M.., 

RE zu Änderungen der Fristen im Bereich des Visaverfahrens aufgrund des 2. 

COVID·19 Gesetzes 

Ourch das 2. COVID·19·Geseu wurden einige, auch im Bereich des Visaverfahrens relevante, 

Gesetze ergänzt bzw. novelliert. Von besonderer Relevanz sind die Änderungen hinsichtlich 

diverser Fristenläufe. 

Vorab darf festgehalten werden, dass die mit Erlass GZ 2020-0.177.12B kommunizierten 

Regelungen des BMEIA und BMI zur Einstellung der Visa vergabe vollinhaltlich in Geltung 

bleiben. 

Entscheidungsfrist der Vertretungsbehörde in Visaverfahren: 

Mit dem COVID-19-Gesetz ergibt sich keine Änderung der vom VisakodeK vorgegebenen 

erstinstanzlichen Entscheidungsfrist von 15 bzw. 45 Tagen für 5chengenvisa. Angemerkt sei 

aber, dass nach gegenwärtigerVerordnungslage eine Einreise mit einem Visum C nur für einen 

sehr begrenzten Personenkreis in Frage kommt. 

Hinsichtlich Visa 0 ist die Entscheidungsfrist des § 73 Ab, 1 AVG i5d § 1 Abs 1 COVID-19-Gesetz 

unterbrochen. O.h. die mit Ablauf des 21. Mäfl 2020 unterbrochene En tscheidungsfris t der 
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Vertretungsbehörde beginnt mit Ablauf des 30. April 2020 wieder zu laufen. (Bsp. Wenn die 

VB am 22. März noch 7 Tage Zeit hatte, um fristgerecht zu entscheiden, hat sie am 1. Mai 

wiederum 7 Tage Zeit zu entscheiden) 

Rechtsmittelfristen : 

• § 1 Abs. 1 des Art 16 des 2. COVID- 19 Gesetzes bestimmt: " ... werden alle Fristen, 

deren fristauslösendes Ereignis in die Zeit nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes fällt, 

sowie Fristen, die bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes noch nicht abgelaufen sind, 

bis zum Ablauf des 30. April 2020 unterbrochen. Sie beginnen mit 1. Mai 2020 neu zu laufen. 

" 

Das bedeutet für Visaverfahren die folgenden Fristenänderungen: 

al Mandatsbescheid (Ablehnung eines Antrages auf ein Schengenvisuml 

• Wurde/wird ein Mandatsbescheid nach dem 21. März 2020 zugestellt oder ist bis 

dahin die Vorstellungsfrist noch nicht abgelaufen, so beginnt die Vorstellungsfrist des § 57 

Abs. 2 AVG von zwei Wochen mit 1. Mai 2020 neu zu laufen. 

• Bei etwaigen nach dem 21. März 2020 erlassenen Mandatsbescheiden (nur nach 

Rücksprache mit Ref. IV.5a!) ist folgende Ergänzung der Rechtsmittelbelehrung 

hinzuzufügen: 

• "In anhängigen behördlichen Verfahren der Verwaltungsbehörden, auf die die 

Verwaltungsverfahrensgesetze (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 - AVG, 

BGBI. Nr. 51/1991, Verwaltungsstrafgesetz 1991 - VStG, BGBI. Nr. 52/1991, und 

Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991- WG, BGBI. Nr. 53/1991) anzuwenden sind, werden 

nach § 1 Abs 1 des Art 16 des 2. COVID-19- Gesetzes, BGBI. Nr. 16/2020, alle Fristen, deren 

fristauslösendes Ereignis in die Zeit nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes fällt, sowie 

Fristen, die bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes noch nicht abgelaufen sind, bis zum 

Ablauf des 30. April 2020 unterbrochen. Sie beginnen mit 1. Mai 2020 neu zu laufen. H 
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bl Bescheide nach Vorstellung und Bescheide im Verfahren bei Anträgen auf ein Visum D: 

Wenn der angefochtene Bescheid über die Zurückweisung/Abweisung/Ablehnung eines 

Visums nach dem 21. März 2020 zugestellt wurde oder bis dahin die Beschwerdefrist noch 

nicht abgelaufen war (weil die Zustellung am 24. Februar 2020 oder später erfolgte), so 

beginnt die Beschwerdefrist von vier Wochen des § 7 Abs 4 VwGVG mit 1. Mai 2020 neu zu 

laufen. (d.h. der Beschwerdeführer hat ab dem 1. Mai 2020 eine gesetzlich vorgesehene 

"neue" Beschwerdefrist von vier Wochen - er darf aber natürlich auch schon vor dem 1. Mai 

2020 eine Beschwerde erheben.) 

• Bei etwaigen nach dem 21. März 2020 erlassenen Ablehnungsbescheiden ist folgende 

Ergänzung der Rechtsmittelbelehrung hinzuzufügen: 

• "Nach der Verfassungsbestimmung des § 6Abs 1 im Art 16 des 2. COVID-19- Gesetz, 

BGBI. Nr. 16/2020, sind auf das Verfahren der Verwaltungsgerichte die §§ 1 bis 5 dann 

sinngemäß anzuwenden, wenn auf das jeweilige Verfahren zumindest auch das AVG 

anzuwenden ist. Damit werden hier alle Fristen - auch die Frist zur Erhebung der Beschwerde 

- deren fristausläsendes Ereignis in die Zeit nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes fällt, 

sowie Fristen, die bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes nach nicht abgelaufen sind, bis 

zum Ablauf des 30. April 2020 unterbrochen. Sie beginnen mit 1. Mai 2020 neu zu laufen. " 

Einlangende Beschwerden wären daher vor einer Zurückweisung aufgrund eines - unter 

bisherigen Regelungen - verspäteten Einbringens genauestens auf ihre möglicherweise doch 

gegebene Rechtzeitigkeit zu überprüfen. 

Diese Regelung gilt auch für Vertretungsbehörden, d.h. die VBs haben für alle 

Visabeschwerden, die sich mit Ablauf des 21. März noch innerhalb offener Frist befanden bzw. 

seither neu den VBs zugestellt werden, ab dem 1. Mai 2020 automatisch eine neue Frist zur 

Verfügung. (Beispiel: So die 8-Wochen-Frist zur Zustellung einer Beschwerdevorentscheidung 

am 21. März 2020 noch nicht abgelaufen ist, beginnt diese 8-Wochen Frist am 1. Mai neu zu 

laufen, spricht die VB hat 8 "neue" Wochen Zeit zur Zustellung einer 

Beschwerdevorentscheidung). Es wird darauf hingewiesen, dass die im 2. COVID-19 Gesetz 

vorgesehene Regelung zum Fristenlauf gern. § 5 des Art 16 des 2. COVID-19-Gesetze mit 

Verordnung des Bundeskanzlers geändert werden kann. Sollte eine entsprechende 

Verordnung erlassen werden, werden die VBs umgehend informiert werden. 

Konsulargebühren: 

1966/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung - Beilage 49 von 96

www.parlament.gv.at



 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Das 2. COVID-19 Gesetz regelt keine Gebührenfragen des Visaverfahrens. Es wird aber 

dennoch empfohlen bei etwaigen Visaanträgen, die mittelbar oder unmittelbar aufgrund der 

erforderlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bewältigung der COVID-19 

Krisensituation erfolgen, von einer Gebühreneinhebung Abstand zu nehmen (Beispiel: Visa für 

zu evakuierende Angehörige eines Ö StB, Visa für Besatzung eines Flugze uges, das 

medizinisches Material nach Österreich transportiert etc ... ; Anm.: Annahme und Bearbeitung 

ist weiterhin durch die RL IV.5a zu genehmigen) 

Zustellungen: 

Das 2. COVID-19 Gesetz regelt keine für das Ausland relevanten Punkte der Zustellung. Es wäre 

daher bzgl. der Zustellung wie bisher - besonders unter Beachtung des Bedienstetenschutzes 

- vorzugehen. 

In der Anlage wird das vom BMI Abt. V/2 zur Verfügung gestellt Schreiben bezüglich der 

Änderungen, aufgrund des 2. COVID 19 Gesetzes im Aufenthaltsverfahren, zur Kenntnisnahme 

übermittelt. 

Wien, am 25. März 2020 

Für den Bundesminister: 

Dr. Hannes Schreiber 

Elektronisch gefertigt 

Beilagen: 
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': Bund esminis te ri um 
Europäische und internat ionale 
Angelegenhei ten 

RUNOERLASSS 
An alle Vert retungsbehörden 

Geschäftszahl: 2020-0.198.503 

bmeia.gv.at 

BMElA · lV .l (EIil'o fü, 
Au>laod""tel'f~;m.~n""n u, 

d;S~.1e MW, I, d. ~. 

BUrgo,I"""nb..t,_1 
.btj.]@bm$"';o1 

E·M .... Antwonen <ln(j bitt. "nI., 
Anlun,ufIi <10, G=häft"aI1 l .n 
. b!IY3@bmflUy,!!.uri<h'M 

COVID-19: Staatsbürgerschaftsverfahren - Fristenlauf bei Ausfolgung von 

Schriftstücken und Bescheiden über die österr. Vertretungsbehörden 

Zu do. Information wird mitgeteilt, dass die Magistratsabteilung 3S/MA35 den regulären 

Parteienverkehr eingestellt hat und großteils auf Homeoffice zur Erhaltung des Dienstbetriebs 

umgestellt hat. Dadurch kann es zu zeitlichen Verzögerungen kommen, wenn in den Verfahren 

der Papierakt herangelogen werden muss. 

Die MA3S wurde von ha. in Kenntnis gesellt, dass bis auf weiteres auch an den VB der normale 

Parteienverkehr suspendiert Ist und, sofern es die lokalen Gegebenhei ten überhaupt 

erlauben, Zustellungen nur im Postweg vorgenommen werden können. 

laut Mitteilung der MA3S wird daher bis auf weiteres bei laufenden 

Staatsbürgerschaftsverfahren wie folgt vorgegangen: 

Da derzeit nicht eingeschätzt werden kann, ob bzw. wann Zustellungen durch die VB erfolgen 

können, werden zur Vermeidung von Verfahrensverzögerungen die Antragstellerinnen 

zunächst aufgefordert , einen Zustellungsbevollmächtigten im Inland zu nennen. Wird ein 

solcher nicht genannt, wird die MA 3S so wie bisher die Zustellung (negative Bescheide, 

Parteiengehör, Unterlagennachforderungen, ete.) im Wege der Vertretungsbehörden 

veranlassen. 
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Die Antragstellerinnen werden dabei von der MA 35 auf den durch das 2. COVID-19-Gesetz 

(BGBII16/2020) geänderten Fristenlauf hingewiesen: 

Alle Fristen, deren fristauslösendes Ereignis in die Zeit nach Inkrafttreten des 2. COVID-19-

Gesetzes (BGBI I 16/2020) mit 22. März 2020 fällt, sowie Fristen, die bis zum Inkrafttreten 

dieses Bundesgesetzes noch nicht abgelaufen sind, werden bis zum Ablauf des 30. April 2020 

unterbrochen. Sie beginnen mit 1. Mai 2020 neu zu laufen (s. Beilage). 

Bei der Zustellung von Bescheiden und Schriftstücken der Staatsbürgerschaftsbehörden durch 

die VB beginnen Fristen somit erst ab dem 1. Mai 2020 zu laufen, auch wenn die Zustellung 

bereits davor erfolgt bzw. gegebenenfalls auch bereits vor Corona erfolgt ist. Bei Zustellung 

nach dem 1. Mai beginnt der Fristenlauf am Tag der Zustellung. 

Der Vollständigkeit halber darf festgehalten werden, dass diese Fristenunterbrechung für alle 

Verfahren, die dem AVG unterliegen, gilt und somit auch für die von den Vertretungsbehörden 

als Passbehörde 1. Instanz geführten Passverfahren. 

Beilage 

Wien, am 26. März 2020 
Für den Bundesminister: 

BACHFISCHER 
Elektronisch gefertigt 
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BMI, Abt. v/7 

Geschäftszahl: 2020-0.191.872 

bmeia.gv.at 
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Corona, Möglicher overstay von öst. Stbg. im Ausland, Information und 

Ersuchen an Empfangsstaaten 

Our~h die auf Grund der weltweit gesetzten Reisebeschränkungen als Maßnahmen zur 

Eindämmung der CQVID·19 Pandemie kann es zu Schwierigkeiten bei der Rüc~reise von 

österreichischen StaatsbCirgern kommen. Es besteht somit die Gefahr des unrechtmäßigen 

Aufenthalts von österreich ischen StaatsbCirgem im Ausland. 

Oie Österreichischen Botschaften w erden daher gebeten, die Empfa ngsstaaten (inklusive 

mitakkreditierte Staaten) umgehend auf die beschriebene Situation österreichlscher 

StaatsbCi rger aufmerksam zu machen und unter Hinweis auf die von Österre ich 

getroffenen Kulanzregelung für Fremde, die aufgrund der Krise nicht rechtzeit ig ausreisen 

können (siehe hierzu unter .Aktuelle Hinweise" https;/{www.bmeia.RY.at/reise

aufenthalt/einreise-und-aufenthalt -in-oesterreich/einreise-und-aufenthalt/l, auf eine 

ebenfalls " kulante" Vorgehensweise bei allfälligen Overstays von österre ich ischen 

StaatsbCirgem hinzuwirken. 

Um dringenden Bericht im Gegenstande darf gebeten werden. 

Wien, am 26. Marz 2020 

FCir den Bundesminister: 

Or. Hannes Schreiber 
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FRIST: 06.04.2020 

RUNDERLASSi Temporäre finanzielle Unterstützung für in Not geratene äst. 

Reisende in Zusammenhang mit COVID-19 

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVIO·19) und der sich dar$l elienden 

Kr isensituation werden d ie Vertretungsbehörden gebeten, folgende Abschätzungen zur 

Bewält igung von finanziellen Not lagen betroffener österreichischer Reisender im do. 

Amtsbereich vorzunehmen : 

1. Wie viele verbliebene österreichische Reisende im do. Amtsbereich könnten 

aufgrund der Corona· Krise geschätzt in eine finanzielle Notlage geraten? 

2. In welcher Höhe wurden Budgetmittel f(;r deren UnterSI(jlwng im Rahmen von 

Notfallsdarlehen bzw. -unterstUtzungen seitens der VB geschätzt benötigt werden? 

Es darf um Rückmeldung bis spätestens Montag. 06.04.2020, an das daslV.l Postfach 

gebeten werden, 

Für all den unermüd lichen Einsatz In den letzten Wocherl wird an dieser Stelle ganz 

besonders gedankt. 

Wien, am 02. Apri l 2020 

f ür den Bundesminister: 

Mag. Michael Rendi 
Ei< ktronisc" ",I<n il' 
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Wien, am 03. April 2020 
Für den Bundesminister: 
Mag. Andrea Ikic-Böhm 

Elektronisch gefertigt 

Beilage: 1 
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Wien, am 03. April 2020 
Für den Bundesminister: 
Mag. Andrea Ikic-Böhm 

Elektronisch gefertigt 

Beilage:  
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Ihr Zeichen: 

COVID-19; Maßnahmenpaket für Notfallbetreuung von gestrandeten österr. Reisenden; 

Modalitäten für bedarfslimitierte temporäre Unterstützungen bei krisenüberbrückung Im 

Ausland 

Sei da. gestrandeten Reisenden, denen sich aufgrund des Ausbruchs der COVID-19 
Pandemie bislang keine Möglichkeit der Rückkehr bzw. Repatriierung nach Österreich 
geboten hat und die sich nun au f einen temporären Aufenthalt 1m do. Amtsbereich einrichten 
müssen, kann es in zu einer finanziellen Notlage und i.d.F. um dringende Hilfsersuchen an die 
do. Vertretungsbehörde kommen. 

Dem Primat uHilfe zur Selbsthilfe ff wäre hierbei zunächst immer zu folgen. 

Sei Anträgen anl. einer finanziellen Notlage ist seitens der Vertretungsbehörde im Einzelfall 
zuallererst festzustellen bzw. ~u klären, welche An und Höhe der Unterstützung allenfalls zu 
genehmigen wäre und insbesondere welches Sudget für diesen Geschäftsfall heranzuziehen 
ist. 

Neben Depot, Heimsendungsdarlehen und Unterstützung laufend kann in Fällen, die In der 
COVID·19·krise begründet sind, nunmehr neu und befristet <luch eine 
Notaufenthaltsaushilfe gewährt werden. 

Hierbei sind ausnahmslos folgende Prüfungskriterien stre"g 1u beachten und 
einzuberichten: 

• Es erfolgt eine genaue und verantwortungsvolle Einzelprüfung durch die jeweilige 
Vertretungsbehörde (Glaubhaftigkeit und Nachvollziehbarkeit muss gegeben sein, keine 
Verantwortungsverlagerung an die Zentralei) 

• Im Vordergrund steht die Eigenverantwortung des Bürgers 

• Als erstes Mittel sollte jedenfalls die Depoterrichtung versucht werden 

• Es muss der Nachweis, das, ein Notfall vorliegt , erbracht werden 

• Es muss der Nachweis, dass keine Rückreisemöglichkeit besteht, erbracht werden. 
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Wien, am 06. April 2020 
Für den Bundesminister: 
Mag. Michael Rendi 

Elektronisch gefertigt 

Beilagen:        Beiblatt 
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GZ. 2020-0.221.581 Stand: April 2020 

BEIBLATT zu Runderlass NOTAUFENTHALTSAUSHILFE 

Seitens der Abteilungen IV.1 und VI.3 
"Notaufenthaltsaushilfen" im Rahmen 
Abwicklungsverlauf vorgeschlagen werden: 

darf für die temporär umzusetzenden 
von COVID-19 folgender adaptierter 

Das hier vorgeschlagene Abwicklungsprocedere umfasst die alleinige budgettechnische 
Umsetzung durch die Abteilung VI. 3, damit die Kapazitäten der S IV für diese ao. Aufgaben auf 
die inhaltliche Ausarbeitung konzentriert werden können. 

Die Verrechnung für die "Notaufenthaltsaushilfe" muss auf eigene und neu zu budgetierenden 
Konten erfolgen, welche auch berichtspflichtig sein werden. 

Nach Zuweisung der Budgetmittel durch das BMF werden diese umgehend bekannt gegeben. 

Vorweg ist im Einzelfall bzw. gern. Berichterstattung der jeweiligen Vertretungsbehörde 
festzustellen bzw. zu klären, welche Art und Höhe der Unterstützung zu genehmigen wäre und 
insbesondere welches Budget für diesen Geschäftsfall heranzuziehen ist. Depot, 
Heimsendungsdarlehen, Unterstützung oder eben eine COVID-19-Notfallsaufenthaltsaushilfe. 
Diese bedingt dann die Entscheidung der Finanzierung und des Verwaltungsablaufs. 

Auf Basis einer - von den Vertretungsbehörden ausnahmslos verantwortungsvoll 
dokumentiert und klar aufbereiteten positiven Entscheidungsfindung (nachvollziehbare 
Begründung, Nachweis der Liquidität, Unterfertigung der Verpflichtungserklärung samt 
Überweisungsdaten), kann dann eine COVID-19-Notfallsaufenthaltsaushilfe für gestrandete 
Touristen gewährt werden, wobei die aktenmäßige Erledigung (Aktenvermerk und 
Erledigungsentwurf) bei der Abteilung IV.1Iiegt. 

Die erforderliche Kreditzuweisung, welche aus dem separaten COVID-Budget bezahlt wird 
(Notaufenthaltsaushilfel, wird sodann als Akt an das Referat VI.3c zwecks Budgetzuweisung 
im Einsichtswege (vor Abfertigung/vor Versand) vorgeschrieben. 

Nach Kreditzuweisung ist die Vertretungsbehörde mittels Erlass seitens der Abt. IV.1 zu 
informieren und anzuweisen, den Betrag auszuschütten. Die Verrechnungsweisung wird 
durch die Abteilung VI.3 als Einsichtsbemerkung ergänzt. 

Die Vertretungsbehörde ist in diesem Zusammenhang aufzufordern, bezugnehmend auf do. 
Erlass, der Abteilung IV.1 die Buchungsdaten sowie die Verpflichtungserklärung (inkl. 
Verrechnungs- und Überweisungsdaten) zu berichten. 

Die protokollierte Berichterstattung der Vertretungsbehörde samt Bezugsakt 
(Genehmigungsakt) ist der Abteilung VI.3 zwecks buchmäßiger Erfassung und Freigabe der 
Debitorenforderung (sprich: Aufforderung zur Rückzahlung) im Wege der 
Einsichtsvorschreibung vorzulegen. 

Zug um Zug wird die BHAG ersucht, die offen zu Buche stehende Forderung zu buchen und 
mit einer 90 Tage Frist in Evidenz zu halten. 
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Seitens des Referat VI.3c wird in kontinuierlichen Abständen geprüft, ob die Forderungen vor 
Ablauf der Zahlfrist eingezahlt wurde und der Geschäftsfall als abgeschlossen gilt. 

Im Falle der Nichteinbringung - trotz Mahnlauf - wird die Geschäftszahl der 
Forderungseinbringung der Fachabteilung zur weiteren Veranlassung vorgelegt. Sodann 
erfolgt eine Einbringung durch die Finanzprokuratur. 

Sofern die Rückzahlung auch früher als 90 Tage geleistet werden kann, könnte (sollte) dies in 
der Verpflichtungserklärung festgehalten werden. Eine 30, 60 und 90 Tägige Frist ist individuell 
möglich und wird dann im HV-SAP gespeichert. Der Fristenlauf beginnt mit dem Tag der 
Auszahlung. Eine raschere Rückzahlung würde den offenen Geschäftsfall früher beenden. 

Eine Unterstützung oder Aushilfe für echte Notfälle (nicht rückzahlbar), kann aus ho. Sicht 
auch nur unter den Kriterien, welche auch bisher herangezogen wurden durchgeführt werden. 

Die Bevorschussung von 100 EURO bei Gefahr in Verzug oder bei möglichem Schaden für Leib 
und Leben würde ist in begründeten Einzelfällen möglich. Allerdings ist anzumerken, dass 
auch im begründeten Einzelfall keine 100 Euro "verschenkt" werden dürfen. Ob allfällig auf 
die Forderung verzichtet werden kann bzw. muss, liegt in der Entscheidungsfindung der Abt. 
IV.1, welche im Einvernehmen mit der Finanzprokuratur bearbeitet werden muss. Daher 
erfordert dies eine ausführliche und nachvollziehbare Begründung seitens der 
Vertretungsbehörde. Jedenfalls darf es sich nicht um wiedererscheinende Zahlungen 
handeln. In der Regel wäre diese ad-hoc Ausschüttung daher dann in die 
Notaufenthaltsaushilfe einzurechnen. 
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Wien, am 06. April 2020 
Für den Bundesminister: 
i.V. Guenter Reiser 

Elektronisch gefertigt 

Beilagen:  
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Bewg: GZ 2020-0.199.595 

RE Präzisierungen und Anpassung Fact-Sheeti Berichterstattung der VBen zu 

SARS·COV·2 (Covm. 19) 

Den Vertretungs behörden (VB) wird eingangs für ihre bisherige außerordentliche 

Mllhewaltung im Rahmen der Berichterstattung zu SARS-COV-l (COVID-19) gedankt l 

Anverwahrt wird der VB in Verfo lg zum RE GZ 2020-0.199.59S vom 24.3.2020 ein 

überarlJ.eitetes Fact·Sheet wr Berichterstallung zu SARS·COV-l (COVIQ·19) zur weiteren 

Verwendung übermittelt . Als neues Element wird die VB eingeladerl für die Länder ihres 

Amtsbereiches über etwaige Relsewarnurlgen u!l. Österreich und Einreisebeschränkungen 

für die da. Staatsangehörigen nach Österreich zu berichterl. 

Der Zweck des Fact-$heets besteht in der Unters!üuung der unkomplizierten 

Weiterverarbeitung der einberichteten Informationen zu SARS-COV-2 (COVID-19) und der 

Ra t ionalisierung der Berichterstattung der Vertretungs behörden. Diesbezüglich darf die 

IJ.esondere Bedeutung folgender stilist ischer Aspekte hervorgehoben werden: 

• Verwendung konliser Formulierungen 

• M öglichst wenige kurze und prägnante Säue zu jedem Sachverhalt 

• Darstellung in Bullet Point f orm (Aufzählungszeichen) 

• Löschung veralteter Informationen bei Aktuall slerungen 

Oie VB ist eingeladen, ein aktualisiertes Fact·Sheet, inslJ.esondere inklusive etwaiger 

Reisewarnungen, bis 10.4.2020, lZ:OOUhr. an beiliegenden aktualisierten Verteiler 

einzulJ.erkhten. Sofern da. ein unvollständiges Informationsbild eines Staates vorliegt, wird 

die VB eingeladen, einzelne Elemente des Fact -Sheets unausgefüllt zu belassen. 

Weitere Aktualisierungen sollen weiterhin im Falle von relevanten Veränderungen der 

Sachlage übermittelt werden. 
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Den VB wird nochmals für alle Bemühungen gedankt! 

Wien, am 09. April 2020 

Für den Bundesminister: 

MMag.DDr. Petra Schneebauer 

Elektronisch gefertigt 

Beilagen: A+B 
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INFORMATIONEN FOR BMSGPK 
Unk zu offiziellen zahlen der Regierung: 

http://www ...... 
Gesetzte Maßnahmen - Kurzbeschreibung mit Zeit und Datum vermerkenl 
(z.B. Maßnahmen Im Relseverkehr/ Gesundheitssystem/ RIsikokommunikatIon etc. ) 

Datum der 
Beschreibung 

Inkraftsetzung 

Verkehrseinschränkungen 

Transport für Waren: Ja/Nein 
Flug: Ja/Nein 
Bahn: Ja/Nein 
Öffentlicher Verkehr: Ja/Nein 
Privat-PKW: Ja/Nein 

Maßnahmen betr. Risikokommunikationl Risk 
communication: 

Informationskampagnen 

Business continui~ 

(Personalpläne, Aufrechterhaltung von 
Kernbereichen) 

Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des 
Gesundheitssllstems: 

Intensive Care, Hospitalisierung, 
Krankenversorgung 

Maßnahmen, die die Gesellschaft betreffen: 

(Bildungsbereich / öffentliche Flächen) 

Massenveranstaltungen verboten: 

D >1000/ D >100 (indoor) / D > 500 (outdoor)/ 
D generell 

Freizeit 
Sperre von Parks/ Sportstätten/ Restaurants/ 
öffentliche Bereich 

Maßnahmen zum Contact tracing 
IKontaktverfolgung) 
Ja/Nein; wann eingeführt/ wann ausgesetzt? 

Quarantäne 

Abriegelungsmaßnahmen D 
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8undesbedienstetenschutz; Corona; COVID-19-Maßnahmen für den Bundesdienst ab 

14.4.2020; 02 

1. Zur Sicherung der Gesundheit der MItarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie wr Verfolgung 

des gesundheitspolitischen Zieles zur Minimierung physischer Kontakte w erden aufgrund 

eines M inisterratsbeschlusses vom 8. April 2020 (GZ BKA: 2020-0.230.140) ab 14. April 2020 

folgende . Weitere COVID-19-M aßnahmen für den Bundesdienst" getroffen: (Die von ha, 

hervorgehobenen Maßnahmen ergiinzen bzw. aktualisieren dabei die bisherige ha. 

Weisungs/age): 

. Home-Office 

Es soll auch wei terhin lediglich das un~erlichtbare Schlüsselpersonal in den Dienststellen der 

8undesverwaltung oder Im Außendienst tä t ig sein. Alle anderen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter arbeiten ~on zu Hause aus im . Home-Office". 

Organisatorische Maßnahmen im Dienstbetrieb 

• Veran~taltungen und Präsenz·Schulungen bleiben grund~ätl lich abgesagt. 

• Bespre.:hungen, Meetings u.ä. werden Im Rahmen der zu r Verfuguns gestellten technischen 

lI.usstattung (etwa als Videokonferenzen) abgehalten. Oer Sitlungsbetrieb mit physischer 

II.nwesenheit ist auf das unbedingt erforderliche Maß zu reduzie ren. 

• Auch der Parleienverkehr Ist auf das unbedingt erforderliche lI.usmaß zu beschränken. 
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3. Die Verteilung der zur Umsetzung dieser Maßnahmen im BMEIA erforderlichen Nasen-Mund-

Schutz Masken erfolgt ab sofort unter Geschäftszahl: 2020-0.224.560, die Sektionen bzw. betr. 

Organisationseinheiten des BMEIA werden von der Abt. VI.2 direkt kontaktiert. 

 

Für allfällige weitere Fragen steht die Abteilung VI.2/Ref. VI.2d gerne zur Verfügung.  
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Wien, am 10. April 2020 

Für den Bundesminister: 

Mag. Andrea Ikic-Böhm 

Elektronisch gefertigt 
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an alle VB mit Visabefugnis 

+43 50 11 50-0 
Minoritenplatz 8, 1010 Wien 

E-Mail-Antworten sind bitte unter 
Anführung der Geschäftszahl an       zu 
richten 

Geschäftszahl: 2020-0.232.485 Ihr Zeichen:       
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AVG von 22.03.2020 bis zum Ablauf des 30.04.2020 unterbrochen und beginnt danach neu 

zu laufen. Die Vorstellungsfrist endet daher in einem solchen Fall mit Ablauf des 15. Mai 

2020. In Ländern in denen Freitag der 15. Mai 2020 kein Werktag ist, endet die Frist mit 

Ablauf des 18. Mai 2020. 

Visum D: 

Bei Anträgen auf Visa D ist die Entscheidungsfrist des § 73 Abs 1 AVG iSd § 1 Abs 1 Z 

24. COVID-19-Gesetz für den Zeitraum von 22.03.2020 bis zum Ablauf des 30.04.2020 

gehemmt und wird zusätzlich um 6 Wochen verlängert. 

Die Verpflichtung der Behörde gern. § 73 Abs. 1 AVG, ohne unnötigen Aufschub zu 

entscheiden, bleibt davon unberührt. 

Ebenso wird folgende Änderung der ergänzenden Rechtsmittelbelehrung bei 

Vorstellungsbescheiden notwendig: 

Die im Runderlass vom 25. März 2020 angeordnete Ergänzung der Rechtsmittelbelehrung bei 

Vorstellungsbescheiden ist aufgrund der Novelle BGBI. I Nr. 24/2020 vom 4. April 2020 wie 

folgt zu ändern: 

"Nach § 1 in Verbindung mit der Verfassungsbestimmung des § 6 Abs 1 im Art 16 des Covid-

19- Gesetz, BGBI. I Nr. 16/2020, in der Fassung BGBI. I Nr. 24/2020, werden - wenn auf das 

jeweilige Verfahren zumindest auch das AVG anzuwenden ist - alle Fristen deren 

fristauslösendes Ereignis in die Zeit nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes (das ist der 22. 

März 2020) fällt, sowie Fristen, die bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes noch nicht 

abgelaufen sind, bis zum Ablauf des 30. April 2020 unterbrochen. Als Anfang der Frist von 4 

Wochen zur Erhebung der Beschwerde gilt danach der 1. Mai 2020. " 

Wien, am 10. April 2020 

Für den Bundesminister: 

Dr. Hannes Schreiber 

Elektronisch gefertigt 

Beilagen: 

BGBI. I Nr. 24/2020 vom 04. April 2020 
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an alle VB 

+43 50 11 50-0 
Minoritenplatz 8, 1010 Wien 

E-Mail-Antworten sind bitte unter 
Anführung der Geschäftszahl an       zu 
richten 

Geschäftszahl: 2020-0.231.592 Ihr Zeichen:       
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': Bundesmini ste rium 
Europäische und internat ionale 
Angelegenhei ten 

RUNDERLA55 

AllE ÖBs und GKs 

Gesthäftszahl: Z020-o.237.600 

bmeia.gv.at 

5e't iofl iV 

[ ·Mojl·A,ttwa<ten <ItId bitte unt., 

AnfLihrIJ~ doof G.,dlift., ""1 ~n 
<I!foo. @bme; . .... O! zu rl<hten 

Bezug: G2 ZOZo-O.199.595 und 

GZ 20Z0-0.230.788 

RE Erweiterung des Factsheet zur Berichterstattung der VB zu SARS·COV· 2 

(COVID.19j 

Den Vertretungs behörden (VB) wird eingangs für ihre bisherige außerordentliche 

Mühewaltung im Rahmen der Berichterstattung zu SAR5·COV-Z (COVIO-19) gedankt! 

Anverwahrt wird der VB in Verfo lg zum RE GZ 2020-0.199.595 vom 24.3.Z020 und RE GZ 

2020·0.230.788 vom 9.4.2020 ein überarbeitetes Factsheet zur Berichterstattung zu $ARS

COV-Z (COVIO-19) übermittelt , welches das alte ersetzt. Als neuen Block wird die VB 

eingeladen, für die Länder Ihres Amtsbereiches über etwaige Maßnahmen lur 

Wiederherstellung des Normalzustandes nach Überwindung der 1. COVID·19 Welle und zu 

erwartete Auswirkungen auf den Tourismus zu berichten. 

Der Zweck des Factsheel5 besteht In der Unterstützung der unkomplizierten 

Weiterverarbeitung der einberichteten Informationen zu SAR5·COV-2 (COVID·19) und der 

Rationalisierung der Berichterstattung der Vertretungs behörden. Diesbezüglich darf die 

besondere Bedeutung folgender stilistischer Aspekte hervorgehoben werden: 

• Verwendung konziser Formulierungen 

• Möglichst wenige kurze und prägnante Sätze zu jedem sachverhalt 

• Darstellung in Bullet Point Form (Aufzählungszeichen) 

• löschun.ll veralteter Informationen bei Aktualislerungen 

Oie VB Ist eingeladen, ein aktualisiertes Factsheet, insbes-ondere inklUSive etwaiger 

Maßnahmen zur WiederherstelIunIl des Normalzustandes, bis 17.4.2020, 11:00Uhr, an 

beiliegenden aktualisierten Verteiler einzuberithten {erweitert um das Abteilungspos tfach 
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111.4 - abtiii4@bmeia.gv.at). Sofern da. ein unvollständiges Informationsbild eines Staates 

vorliegt, ist die VB weiterhin eingeladen, einzelne Elemente des Factsheets unausgefüllt zu 

belassen. 

Weitere Aktualisierungen sollen weiterhin im Fall von relevanten Veränderungen der 

Sachlage übermittelt werden. 

Wien, am 15. April 2020 

Für den Bundesminister: 
MMag.DDr. Petra Schneebauer 

Elektronisch gefertigt 

Beilagen: A+B 
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-- Bundesministerium 
Europäische und In ternationale 
Angelegenhei ten 

bmeia.gv.ilt 

OMNIA 

.43 !>O 11 5.0-3496 
",;_;!",~, a. lOlOwlo" 

Geschäftszahl: 2020-0.239.973 

[-MiMl-MlWOttM Ur\cj biU. unt .... 

M1Lihrunc ... , Ge«h)ltu.ttl 

on ab'';/.bm<iiO.",.at ru rkht~n 

Ihr Zeichen: 

BUrldesbedienstetenschutz; Coronavirus; Gesund Arbeiten im Homeoffice 

Uebe Kolle8innen und Kollegenl 

a .beilS p~ych alogischen 

Unterstützung .Gesund Arbeiten im Homeoffice~ 

liebe Mita,beiterinnen und Mitarbeiterl 

Da uns die Horne-Office SituMion noch eine Zeit lang begleiten wird, silt es, diese bestmöglich 

Zu gestalten. Dafür möchte ich Ihnen gerne weiterhin arbe itspsycho log ische Unterstützung 

anbieten: 

1.) Unter folgendem Unk find",n Sie "', ""g •• lIg.~:!!!~ zum Thema ~Ge5und Arbeiten im 

2.) Das Angebot der individ ... ellen Berat ... ngen per Telefon oder Skype ist we iterhin a ... fre<:h1. 

Ich bil1e um Anmeldung über das Onllne-Anmeldesystem uber fo lgenden llnk: 

Enuprechend der Verschwiegenheitspflkhtlm Rahmen des PsychologengeselIeS l§37j 

behand le ich Jedes Gespräch streng vertraulich . Ihre Arbeitgeberin{ihr Arbeitgeber erhä lt keine 

Information über Ihrer Anmeldung. 

Kontaktdaten: 

• 
• Telefon 
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• 

Ich freue mich, von Ihnen Zu hören! 

Bis dahin wunsche ich Ihnen alles Gute. viel ~r31t und Gesundheit! 

Wien, 3m 16. April 2020 

Für den Bundesminister: 

Mag. Andrea Ikic-Böhm 

Beilagen: 

Beilage 1) AMZ APSY Gesund Arbeiten Homeoffke BMEIA 

Beilage 2) Handout· AMZ Gesund Arbeiten Homeoffice 
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bmeia.gv.at 

Abteilung VI.2 
abtvi2@bmeia.gv.at  
 

RUNDERLASS 
an alle 
Berufsvertretungsbehörden 

Minoritenplatz 8, 1010 Wien 

E-Mail-Antworten sind bitte unter 
Anführung der Geschäftszahl an 
abtvi2@bmeia.gv.at zu richten 

Geschäftszahl: 2020-0.238.081   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Diese Zuweisung sollte jedenfalls den Bedarf mind. bis 15.7.2020 abdecken. Geboten ist bei 
der Verwendung der Schutzausrüstung ein hohes Maß an Bedachtsamkeit und Effizienz 
(Verwendung im dienstlichen Konnex; Verwendung von MNS für einen Zeitraum von mind. 4-
8 Stunden möglich). Wiederverwendbare, private Masken können unter Einhaltung der 
Hygienestandards verwendet werden. 
 

Sollte danach eine Weiterversorgung mit MNS vor Ort nicht gedeckt werden können bzw. sich 
als unwirtschaftlich erweisen, wird ebenfalls um antragstellende Berichterstattung an die Abt. 
VI.2, cc RL VI.2d, ersucht. 
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2. Die Details zum ggstdl. Ministerratsbeschluss uWeitere COVID-19-Maßnahmen für den 
Bundesdienst" (GZ BKA: 2020-0.230.140) lauten: 

Zur Sicherung der Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zur Verfolgung des 
gesundheitspolitischen Zieles zur Minimierung physischer Kontakte wurde von der 
Bundesregierung am 9. April 2020 der Ministerratsvortrag zum Thema uWeitere COVID-19-
Maßnahmen für den Bundesdienst" beschlossen (GZ BKA: 2020-0.230.140). 
Die mit 12. März beschlossenen Maßnahmen wurden somit fortgesetzt und darüber hinaus 
ab 14. April weitere Maßnahmen getroffen, die für den Bundesdienst gelten. (Die 
hervorgehobenen Maßnahmen ergänzen bzw. aktualisieren dabei die bisherige ha. 
Weisungslage): 

Home-Office 
Es gelten bis auf weiteres die bestehenden Regelungen. 

Organisatorische Maßnahmen im Dienstbetrieb 
• Veranstaltungen und Präsenz-Schulungen bleiben grundsätzlich abgesagt. 
• Besprechungen, Meetings u.ä. werden im Rahmen der zur Verfügung gestellten 

technischen Ausstattung (etwa als Videokonferenzen) abgehalten. Der Sitzungsbetrieb 
mit physischer Anwesenheit ist auf das unbedingt erforderliche Maß zu reduzieren. 

• Auch der Parteienverkehr ist auf das unbedingt erforderliche Ausmaß zu beschränken. 

Hygienemaßnahmen 
In den Dienststellen sowie für den Außendienst sind geeignete Hygienemaßnahmen zu 
treffen. Für die Zentralstellen der Bundesverwaltung gilt folgendes: 

• Büroräumlichkeiten sollten vom Schlüsselpersonal möglichst einzeln belegt werden. 
• Die erforderlichen Mindestabstände zwischen Personen sind einzuhalten. 
• Bei Sitzungen ist ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) anzulegen. 
• Parteien- und Kundenverkehr: 

- amtsfremde Personen tragen MNS (vom Ressort zur Verfügung zu stellen) 
- Behördenvertreter tragen zumindest MNS. 

• Als sonstige Hygienevorkehrungen kommen regelmäßige Oberflächendesinfektions- und 
Reinigungsmaßnahmen zum Einsatz sowie mehrmals tägliches Lüften der Büroräume. " 

2.1. Zur Präzisierung gilt dazu Folgendes: 
• Sollten Besprechungen oder Zusammenkünfte derzeit nichtsdestotrotz dienstlich unbedingt 

erforderlich sein und nicht telefonisch oder online durchgeführt werden können, so ist dabei ab 
sofort von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

• Auch all jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unvermeidbar regelmäßigen oder häufigen 
Kontakt zu anderen (amtsfremden) Personen haben und/oder viel in den Räumlichkeiten der 
Berufsvertretungsbehörden unterwegs sind, haben ab diesem Zeitpunkt ebenfalls einen Mund
Nasen-Schutz zu verwenden. 

• Für amtsfremde Personen gilt die Tragepflicht generell uneingeschränkt. 
• Darüber hinaus können diese Masken selbstverständlich auch in Büros oder anderen Räumen und 

insbesondere dann getragen werden, wenn mehrere Personen auf engerem Raum (z.B. im Lift oder 
am Gang) zusammenkommen. 
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Die beschriebenen, innerstaatlichen Schutzmaßnahmen ersetzen keinesfalls allf. strengere, 
lokale Regelungen. Diese sind im Sinne der Art. 41 WDK bzw. Art. 55 WKK zu beachten. 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
Für allf. Fragen steht wie bisher die Abt. VI.2 / Ref. VI.2d gerne zur Verfügung. 
 

Wien, am 21. April 2020 
Für den Bundesminister: 
Mag. Andrea Ikic-Böhm 
Elektronisch gefertigt 
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Geschäftszahl: 2020-0.273.142 
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-.43 500 11 50-0 

"<I""",.., ... ,, B. ,mo VIII "" 

[ ·Moil·AAlwotl .... '""'" bilte unI ... 
AnlLihru"C der G~><Nft<Uht ~ Al>! tV . ~ zu 

riel ... n 

Ihr Zeichen: 

RE zu geänderten VOs betreffend die Einreise nach Österreich, Stand 1. Mai 

2020 

Zusammenfassung: 
Grundsätzlich müssen sich Personen, die nach Österreich einreisen, weiterhin einer 14 -
tägigen Quarantäne unterziehen oder ein COVIO-19-Gesundheitszeugnisses vorlegen. 
Davon gibt es div_ Ausnahmen. Oie 2ahl der Ausnahmen für eine Einreise von außerhalb des 
Schengenraums wurde ein wenig erweitert (neue Regelungen v. a. für Saisoniers und 
dringende Krankenbehandlungen). 

Detail : 
In der An lage werden die Verordnung des Bundesministers fü r Sozia les, Gesundheit, pflege 
und Konsumentenschutz, mit der die Verordnung uber die Maßnahmen bei der Einreise aus 
Nachbar.;taaten geändert wird (BGBI. II 195/2020), sowie die Verordnung des Bundesministers 
für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, mit der die Verordnung über das 
landeverbot für Luftfahneuge aus SARS-CoV-l Risikogebieten, die Verordnung über d ie 
Einstellung des Schienenverkehr.; zu Italien, der Schweiz und Liechtenstein und die 
Verordnung über die Einreise auf dem Luftweg nach Österreich (BGBI. 11 196/2020), 
übermittelt. Zu den Einreisebestimmungen gilt nunmehr bis 31. Mal d.J : 

Einreise auf dem Luftweg 

Zur Einreise nach Österreich auf dem Luftweg darf grundsätzlich auf die Erläuterunger. im 
Runderlass vom 10.04.z020, Gz zOzo-O.231.592, verwiesen werden. Durch die beiliegende 
Verordnung BGBI. II Nr. 196/2020 wurde Folgendes klargeste llt : 

Neben Fremden, die über ein Visum 0, eine Aufenthaltsberechtlgur.g oder eine 
Dokumentation des Aufenthaltsrechts nach NAG oder dem AsylG verfügen, werden auch 
Fremde, die über einen lithtbildausweis gemäß § 95 FPG verfüger. (d.h. Inhaber von 
legitimationskarten) ausdrücklich unter jer.en genanr.t, die zur Eimeise berechtigt und 
zugleich verpflichtet sind, unverzuglich eine 14-täglge selbstiiberwathte Helmquarantäne 
anzutreter. ur.d dies mi t eir.er eiger.händiger. Ur.terschrift zu bestät igen. 

Oie Verordnung t ritt mit Ablauf des 31. Mai 2020 außer Kraft. 
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Einreise auf dem Landweg 

Aufgrund der Verordnung BGBI.II Nr. 195/2020, welche die Verordnung über die Maßnahmen 
bei der Einreise aus Nachbarstaaten (StF: BGBI. 11 Nr. 87/2020, zuletzt geändert durch BGBI. 11 
Nr. 149/2020) novelliert, ergibt sich für die Einreise nach Österreich auf dem Landweg 
folgende Rechtslage: 

1) Es wird nunmehr zu Beginn der Verordnung klargestellt, dass die Einreise von Personen 
nach Österreich jedenfalls zu gestatten ist, sofern dies aufgrund direkt anwendbarer 
verfassungs- und unionsrechtlicher Vorschriften zwingend zu ermöglichen ist. Darunter fallen 
etwa österr. Staatsangehörige, EU- und EWR-Bürger oder Schweizer (neuer §1). 

Es gilt weiterhin, dass Personen, die aus Nachbarstaaten nach Österreich einreisen wollen, ein 
Gesundheitszeugnis in deutscher, englischer, italienischer oder französischer Sprache, das 
nicht älter als vier Tage ist, vorlegen müssen, das bestätigt, dass der molekularbiologische 
Test auf SARS-CoV-Z negativ ist. Diese Regelung gilt somit auch für Drittstaatsangehörige, die 
aus Nachbarstaaten einreisen. 

Zusätzlich gilt folgende Sonderregelung: Österreichische Staatsbürger und Personen, oder 
die ihren Haupt- oder Nebenwohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich haben 
dürfen auch ohne solchen Test einreisen. Sie müssen dann aber eine 14-tägige 
Heimquarantäne antreten und dies mit ihrer eigenhändigen Unterschrift bestätigen. Wenn 
ein währenddessen durchgeführter molekularbiologischer Test auf SARS-CoV-2 negativ ist, 
kann die 14-tägige Heimquarantäne beendet werden. 

Zudem ist es nun auch Saisonarbeitskräften im Wirtschaftszweig Land- und Forstwirtschaft 
sowie Pflege- und Gesundheitspersonal erlaubt, nach Österreich auf dem Schienenweg oder 
mit dem Bus einzureisen, sofern der Zug ohne weitere planmäßige Haltestellen vom 
Ausgangsbahnhof zum inländischen Endbahnhof geführt wird oder der Bus direkt vom 
Ausgangspunkt zum Endpunkt ohne weiteren planmäßigen Halt fährt. Auch diese Personen 
müssen eine 14-tägige Heimquarantäne antreten. Können diese Personen eine 
Heimquarantäne nicht antreten, haben sie eine Bestätigung der Verfügbarkeit einer 
geeigneten Unterkunft für die Dauer der 14-tägigen Quarantäne nachzuweisen, deren Kosten 
sie selbst oder ein Dritter zu tragen haben. Wenn ein währenddessen durchgeführter 
molekularbiologischer Test auf SARS-CoV-2 negativ ist, kann die 14-tägige Heimquarantäne 
bzw. die Quarantäne in einer geeigneten Unterkunft beendet werden. 

Weiters ist die Einreise für österreichische Staatsbürger und Personen, die der 
Pflichtversicherung in der Krankenversicherung in Österreich unterliegen oder die über eine 
aus besonders berücksichtigungswürdigen medizinischen Gründen ausgestellte 
Behandlungszusage einer österreichischen Krankenanstalt verfügen, für die 
Inanspruchnahme unbedingt notwendiger medizinischer Leistungen der Aufenthalt in 
Österreich erlaubt. Gleichermaßen dürfen Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem 
Aufenthalt in Österreich nach Inanspruchnahme unbedingt notwendiger medizinischer 
Leistungen in einem Nachbarstaat wieder nach Österreich einreisen. 

Dabei darf jeweils eine Begleitperson mitgenommen werden. Bei der Einreise bzw. bei der 
Wiedereinreise nach Österreich ist eine Bestätigung über die unbedingte Notwendigkeit der 
Inanspruchnahme einer medizinischen Leistung vorzuweisen. 

Auch die Durchreise durch Österreich ohne Zwischenstopp erlaubt, sofern die Ausreise 
sichergestellt ist. 
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2) Die Verordnung ist nicht anwendbar auf den Güterverkehr und den gewerblichen Verkehr 
(mit Ausnahme der gewerblichen Personenbeförderung), Repatriierungsfahrten, Fahrten 
unter besonders berücksichtigungswürdigen Gründen im familiären Kreis oder zwingenden 
Gründen der Tierversorgung im Einzelfall, welche bei der Kontrolle glaubhaft zu machen sind, 
die Begleitperson bei Reisen für unbedingt notwendige medizinische Leistungen, die 
Gemeinden Vomp-Hinterriss, Mittelberg und Jungholz sowie den Pendler-Berufsverkehr. 

Auf Lenker und Betriebspersonal ist die Verordnung des Bundesministers für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend medizinische Überprüfungen bei der 
Einreise anwendbar. 

Die Verordnung gilt nicht für Insassen von Einsatzfahrzeugen und Fahrzeugen im öffentlichen 
Dienst und für Passagiere öffentlicher Verkehrsmittel, wenn das Verkehrsmittel auf seiner 
planmäßigen Route ohne Zwischenstopp ausländisches Territorium quert. 

Die Verordnung tritt mit Ablauf des 31. Mai 2020 außer Kraft. 

Parallel mit der Änderung der Regelungen über die Einreise am Luft- und Landweg wurde auch 
die Landeverbots-Va (Außerkrafttreten nun am 22.Mai) die va über die Einstellung des 
Schienenverkehrs (Außerkrafttreten ebenfalls am 22.Mai) novelliert und die caVID
Lockerungs-Va (gültig bis 30.Juni) erlassen wurde. 

Den Vertretungsbehörden darf aufgrund der sich sehr rasch ändernden Rechtslage weiterhin 
empfohlen werden, sich regelmäßig auf den unten angegebenen Links über die neuesten 
rechtlichen Entwicklungen zu informieren. 

Die Vertretungsbehörden werden gebeten, diese Information umgehend (gegebenenfalls 
auszugsweise) auf der Homepage zu veröffentlichen und auf die Links mit den 
Verordnungen des Bundesministeriums für Soziales. Gesundheit. Pflege und 
Konsumentenschutz sowie des Bundesministerium für Inneres zu verweisen. 

Darüber hinaus wäre das Außenministerium des Empfangsstaates in geeigneter Weise zu 
verständigen. 

Wien, am 01. Mai 2020 

Für den Bundesminister: 

Dr. Hannes Schreiber 

Elektronisch gefertigt 

Beilagen: 

BGBI. 11 Nr. 195/2020 

BGBI. 11 Nr. 196/2020 
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': Bundesministerium 
Europäische und int ernationale 
Angelegenheiten 

RUNOERLASS 

An alle österreichisc:hen 
Vertretungs behörden mit Visabefugnis 

Geschäftszahl: 2020-0.191.875 

bmeia,gv.at 
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Corona, Visumerteilung an öst. VB, weltweiter Visastopp, Spezifizierung und 

Definition von Ausnahmen 

Mit RE 2020-0.177.128 wurde der Visabetrieb weltweit aufgrund der Corona Pandemie 

eingestel lt . Mittlerweile gab es diverse Adaptierungen der Einreisebeschränkungen (zuletzt: 

2020·0.273.142). Die im erstgenannten RE getroffenen Ausnahmen werden im Uchte dessen 

sowie der Mitteilung der EK betr. die Leitlinien zur Ausübung der Freizügigkeit der 

Arbeitskräfte während des COVI0-19·Ausbruchs präzisiert. 

Es ble ibt daher die Weisung, den Parteienverkehr in Visa -Angelegenheiten einzustellen, 

aufrecht. 

Nur in Ausnahmefällen können Anträge gem. Fremdenpolizeigesetz (FPG, das sind 

ausschließlkh Visa der Kate80rie HO" sowie allfällige Grenzempfehlungen) an untenstehende 

Personengruppen - grundsätzlich nach Zust immung zur Annahme durch die Abteilung IV.S 

des BMEIA - bearbeitet werden. 

Diese Personengruppen, denen Visa oder sonstige Dokumente gem. FPG erteilt werden 

können, werden wie folgt spezifiziert: 

• PIlege- und Gesundheitspersonal, Saisonarbeilskräfte im Wirtschaftszweig Land- und 

Forstwirtschaft, Personen, die im Güterverkehr tät ig sind, sowie Personen, die in 

systemrelevanten Betrieben tä t ig sind, sofern, falls erforderlich, eine gültige 

arbeitsmarktrecht liche Bestätigung vorliegt, 

• Im gemeinsamen Haushalt lebende Familienangehörige von Österreichischen 

Staatsbürgern, EU-jEWR-Bürgern bzw. Schweizer Staatsangehörigen, 
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• Personen, denen aufgrund direkt anwendbarer verfassungs- und unionsrechtlicher 

Vorschriften die Einreise zwingend zu ermöglichen ist, 

• Personen, die der Pflichtversicherung in der Krankenversicherung in Österreich 

unterliegen oder die über eine aus besonders berücksichtigungswürdigen medizinischen 

Gründen ausgestellte Behandlungszusage einer österreichischen Krankenanstalt verfügen, 

• Fremde, die über einen Lichtbildausweis gemäß § 95 FPG verfügen (d.h. Inhaber von 

Legitimationskarten) bzw. solche, die eine entsprechende Zusage der Abteilung 1.1 

erhalten haben sowie Personen, die nachweislich bei internationalen Organisation mit Sitz 

in Österreich tätig sind. 

Wie oben festgestellt, besteht weiterhin Rückfragepflicht zur Annahme des Antrags. Diese 

entfällt lediglich für Fremde, die über einen Lichtbildausweis gemäß § 95 FPG verfügen bzw. 

für die eine Zusage, einen solchen zu erhalten, an der Vertretungsbehörde vorliegt sowie 

Pflegepersonal und Saisonarbeitskräfte, sofern diese eine gültige arbeitsmarktrechtliche 

Bewilligung vorweisen können. 

Es wird darauf hingewiesen, dass vorab an der Vertretungsbehörde zu prüfen wäre, ob ei ne 

Person unter die oben angeführten Ausnahmen fällt, und die Zentrale erst nach positiver 

Einschätzung und im Zweifelsfall allenfalls zu befassen wäre. 

Für die Administration dieser Ausnahmen wird darüber hinaus folgendes festgelegt: 

• Der Parteienverkehr sollte möglichst kontaktlos sein. Es sollten daher vorrangig nur jene 

Antragsteller bedient werden, die aufgrund von Vorvisa ohne Vorsprache einreichen 

können. Für alle Übrigen hat eine Vorsprache nur mit Terminvereinbarung zu erfolgen, 

um Menschenansammlungen zu unterbinden. 

• Visa sollten grundsätzlich nur für Staatsangehörige des Amtsbereichs sowie Personen, 

die in diesem dauerhaft leben, erteilt werden. 

• Aktuell sollen lediglich Visa für die einfache Einreise erteilt werden, um im Falle des 

möglicherweise erforderlichen Zurückfahrens der Einreisemöglichkeiten (Stichwort: 

mögliche zweite COVID-Welle) rasch reagieren zu können. 

• Visa sollen nur erteilt werden, wenn eine Reise nach Österreich nachweislich faktisch 

möglich ist (keine" Vorsorgevisa"). 

Zur Annahme von Aufenthaltstiteln ergeht ein gesonderter Runderlass. Bis auf weiteres 

bleibt diesbezüglich RE 2020-0.177.128 gültig. 

Dieser Runderlass ist allen mit Visafragen betrauten Bediensteten umgehend zur Kenntnis zu 

bringen. 

Wien, am 06. Mai 2020 

Für den Bundesminister: 
MMag.DDr. Petra Schneebauer 

Elektronisch gefertigt 
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